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1 AMPRION GMBH 
RHEINLANDDAMM 24 
44139 DORTMUND 

Keine Bedenken. 

2 BUND SAARLAND E.V. HAUS DER UMWELT 
EVANGELISCH-KIRCH-STRAßE 8 
66111 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 29.12.2025 

„ 
1. Allgemeine Einschätzung
Der BUND begrüßt grundsätzlich Maßnahmen
zur Verbesserung der wohnortnahen Versor-
gung im Sinne nachhaltiger Stadt- und Regio-
nalentwicklung. Der geplante
Lebensmittelmarkt soll eine bestehende Ver-
sorgungslücke im Stadtbezirk Halberg schlie-
ßen, insbesondere in den Ortsteilen Ensheim
und Eschringen. Allerdings ist das vorliegende
Planungskonzept in seiner derzeitigen Form
nicht geeignet, diesem Ziel auf ökologisch und
verkehrlich nachhaltige Weise gerecht zu wer-
den.

2. Unzureichende Anbindung an den Fuß- 
und Radverkehr

Obwohl laut Begründung zum Bebauungsplan 
eine fußläufige Erreichbarkeit angestrebt wird, 
bleibt die tatsächliche Erschließung des Stan-
dortes für den nicht-motorisierten Individual-
verkehr unzureichend. Die topografischen 
Gegebenheiten (Hanglage, Gefälle von ca. 5 %) 
sowie das Fehlen durchgängiger, sicherer Rad- 
und Fußwege entlang der Eschringer Straße 
führen dazu, dass vor allem ältere Menschen, 
Kinder und Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen den Markt nicht gefahrlos er-
reichen können. 

Unzureichender Schutz von Fussgängern und 
Radfahrern 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 
sich gegenüber des geplanten EDEKA – Marktes 
die Firma BRÜCK GmbH befindet mit 265 Mit-
arbeitern und einem 15 ha großen Produktions-

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz: 
Kein Änderungsbedarf 

Begründung: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Erschließung des geplanten Gewerbege-
biets und insbesondere des Lebensmittel-
markts für den nicht-motorisierten 
Individualverkehr ist ein zentrales Ziel der 
städtebaulichen Planung. Die fußläufige An-
bindung an den vorhandenen Siedlungsbe-
reich sowie die Anbindung an das überörtliche 
Radwegenetz werden im Rahmen der weite-
ren verkehrlichen Ausführungsplanung kon-
kretisiert. Die topografische Situation wurde 
bei der Planung berücksichtigt, eine barriere-
arme Erschließung wird im Rahmen der Ob-
jektplanung der Erschließungsanlagen 
angestrebt. 

Die Forderung nach baulich getrennten Geh- 
und Radwegen mit klarer Führung zum 
Haupteingang des Marktes wird als sachlich 
berechtigt anerkannt, kann jedoch nicht in-

Anlage 6
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Campus befindet. Hier werden für weltweite 
Kunden Aufträge durchgeführt. 

Ein ständiger LKW-Verkehr ist hier üblich, so 
dass der Schutz für Fußgänger und Radfahrer 
beim Bau eines Lebensmittel-Marktes beson-
ders beachtet werden muss. 

Forderung: Es sind barrierefreie, baulich ge-
trennte Geh- und Radwege mit klarer Führung 
zum Haupteingang des Marktes zu realisieren. 

Zusätzliche ÖPNV-Anbindung 
Zwar wird auf eine Bushaltestelle „Brückstra-
ße“ in fußläufiger Entfernung verwiesen, diese 
ist jedoch vom Marktstandort aus nicht optimal 
erreichbar aufgrund der Steigung der Straße, 
insbesondere für mobilitätseingeschränkte Per-
sonen. 

Forderung: Die Einrichtung eines neuen ÖPNV-
Haltepunkts „EDEKA Ensheim“ in unmittelbarer 
Nähe zum Marktzugang ist zu prüfen und ggf. 
mit einem barrierefreien Wartebereich auszu-
statten.– idealerweise durch separate Querun-
gen, Fußgängerinseln und eine gesicherte 
Ampelanlage. 

3. Begrünungsmaßnahmen des Parkplatzes
Die vorgesehene großflächige Versiegelung
durch Stellplätze (vgl. Planzeichnung und Aus-
sagen zur Stellplatzanzahl) steht im Wider-
spruch zu den Klimaanpassungszielen der
Landeshauptstadt Saarbrücken. Versiegelte
Flächen heizen sich stark auf und tragen zu lo-
kaler Überwärmung bei.
Forderung: Die Stellplätze sind mit entsiegel-

nerhalb des Bebauungsplans als verbindliche 
Festsetzung geregelt werden, da sie der nach-
folgenden Tiefbau- und Verkehrsplanung ob-
liegt. Der Bebauungsplan ermöglicht die 
Anlage entsprechender Wegeführungen so-
wohl innerhalb des Geltungsbereichs als auch 
in dessen Anschlussbereichen. Die entspre-
chenden Flächen für Verkehrsgrün und beglei-
tende Fußwege sind planungsrechtlich 
gesichert. 

Auch der Hinweis auf die verkehrliche Belas-
tung durch den gegenüberliegenden Betrieb 
(BRÜCK GmbH) ist nachvollziehbar. Im weite-
ren Verfahren – insbesondere im Rahmen der 
Umsetzung und Genehmigung der Erschlie-
ßungsmaßnahmen – wird dem Schutz von zu 
Fuß Gehenden und Radfahrenden durch ge-
eignete Querungsmöglichkeiten (z. B. Mitte-
linseln, Fahrbahneinziehungen, sichere 
Querungsstellen) Rechnung getragen. Ein ent-
sprechender Prüfauftrag wird im Rahmen der 
straßenverkehrsbehördlichen Abstimmung 
verfolgt. 

Die Anregung zur Einrichtung einer zusätzli-
chen Bushaltestelle „EDEKA Ensheim“ wird 
geprüft. Der Bebauungsplan steht einer sol-
chen Maßnahme nicht entgegen; die Ent-
scheidung über deren Realisierung liegt 
jedoch bei den zuständigen ÖPNV-Trägern 
und dem Landesbetrieb für Straßenbau. Die 
barrierefreie Gestaltung des Haltepunkts so-
wie die Anbindung über gesicherte Que-
rungsmöglichkeiten (z. B. Lichtsignalanlagen, 
niveaugleiche Übergänge) sind im Sinne der 
Barrierefreiheit wünschenswert und werden 
mit den zuständigen Stellen abgestimmt. 

Die Anregung wird inhaltlich zur Kenntnis ge-
nommen und in weiten Teilen berücksichtigt. 
Die klimatische Wirksamkeit von Begrü-
nungsmaßnahmen – insbesondere im Hinblick 
auf die Reduktion von Hitzebelastung, die 
Verbesserung des Mikroklimas sowie die För-
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ten, wasserdurchlässigen Materialien auszufüh-
ren und durch ein dichtes Raster aus klimaresi-
lienten Baumpflanzungen zu strukturieren. Eine 
Baumbepflanzung im Abstand von maximal 5 m 
erhöht den Schattenwurf und trägt zur Kühlung 
bei. Darüber hinaus ist eine Dachbegrünung 
des Marktes verpflichtend vorzusehen, ggf. in 
Kombination mit Photovoltaik. 

derung der Verdunstungskühlung – ist ein an-
erkannter städtebaulicher Belang im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und wurde im Rahmen
der Planung ausdrücklich berücksichtigt.

Für die Stellplatzflächen wurden bereits um-
fangreiche Festsetzungen zur Begrünung ge-
troffen (vgl. Festsetzung P2). Diese beinhalten 
u. a.:

 die differenzierte Pflanzverpflichtung je
nach Anordnung der Stellplätze (Doppel- 
vs. Einzelreihen),

 die Anlage von durchgehenden Grünstrei-
fen mit einer Mindestbreite von 2 m zwi-
schen Doppelreihen,

 einen festen Mindestabstand der Baum-
pflanzungen,

 die Integration der Grünstrukturen in das
Entwässerungskonzept (Ausmuldung, Re-
genwassernutzung),

 sowie die Verwendung klimaresilienter,
großkroniger Laubbaumarten mit hoher
Verschattungsleistung.

Durch diese Maßnahmen wird bereits eine 
deutliche Durchgrünung der versiegelten 
Stellplatzflächen erreicht. Die genannten 
Pflanzabstände sowie die Anforderungen an 
Substrat, Bodenvolumen und Pflege wurden 
so ausgestaltet, dass eine langfristig funkti-
onsfähige Begrünung mit kühlender Wirkung 
entsteht. Die Anregung nach einem dichten 
Baumpflanzraster im Abstand von max. 5 m 
wird somit weitgehend umgesetzt. 

Die Anregung zur Dachbegrünung wurde im 
Rahmen der Festsetzung P4 aufgenommen. 
Die extensive Begrünung aller Dächer mit ei-
ner Mindestsubstrathöhe von 10 cm ist ver-
bindlich festgesetzt. Für den Fall statischer 
Einschränkungen ist eine reduzierte Substrat-
höhe von mindestens 6 cm zugelassen. Eine 
Kombination mit Photovoltaik ist ausdrücklich 
erwünscht und planungsrechtlich zulässig. 
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4. Tempo 30 im Bereich der Ein- und Aus-
fahrt

Die geplante Anbindung des Marktes über die 
Eschringer Straße (Landesstraße) führt zu einer 
zusätzlichen Verkehrsbelastung an der südli-
chen Ortseinfahrt von Ensheim. 

Besonders die Ein- und Ausfahrtstellen stellen 
ein erhebliches Gefahrenpotenzial für den Fuß- 
und Radverkehr dar. 

Forderung: Die Einrichtung einer Tempo-30-
Zone im direkten Umfeld der Marktzufahrten 
ist zwingend erforderlich – mindestens 150 m 
in beide Richtungen. Eine Abstimmung mit dem 
Straßenbaubehörde des Landes ist hier drin-
gend geboten. 

5. Maßnahmen zur Reduktion des motori-
sierten Individualverkehrs

Obwohl die Planung vorgibt, die Verkehrsbelas-
tung durch wohnortnahe Versorgung zu redu-
zieren, wird in Wirklichkeit durch die 
randständige Lage mit großem Parkplatzange-
bot der Kfz-Verkehr in die Fläche gelenkt. Es ist 
zu erwarten, dass Kunden von außerhalb mit 
dem Auto anfahren werden. Dies steht im Wi-
derspruch zur Zielsetzung der Verkehrsvermei-
dung im Klimaschutzkonzept der Stadt 
Saarbrücken. 

Forderungen: 
• Parkraumbewirtschaftung: Einführung ei-

nes Parkzeitlimits von max. 60 Minuten
und Parkraumkontrollen um Langzeitpar-

Die Anregung zur Einrichtung einer Tempo-30-
Regelung im Bereich der geplanten Ein- und 
Ausfahrt des Verbrauchermarktes wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Eschringer Straße ist im betreffenden Ab-
schnitt keine klassifizierte Landesstraße, son-
dern eine städtische Straße in der 
Baulastträgerschaft der Landeshauptstadt 
Saarbrücken. Die straßenverkehrsrechtliche 
Zuständigkeit liegt somit ebenfalls bei der 
Landeshauptstadt. Eine Anordnung einer Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ist aus 
straßenverkehrsrechtlicher Sicht grundsätzlich 
möglich, bedarf jedoch einer gesonderten 
verkehrsrechtlichen Prüfung nach den Vorga-
ben der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), 
insbesondere unter Berücksichtigung von Ver-
kehrssicherheit, Verkehrsbelastung sowie der 
bestehenden örtlichen Rahmenbedingungen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
kann eine solche Anordnung nicht verbindlich 
getroffen werden, da sie außerhalb der pla-
nungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten 
liegt. Gleichwohl wird die Anregung als fach-
lich sinnvoll bewertet und an die zuständigen 
verkehrsbehördlichen Stellen zur Prüfung und 
ggf. Umsetzung weitergeleitet. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Zielsetzung, die mit der wohnortnahen 
Versorgung verbundene Verkehrsbelastung 
möglichst gering zu halten und insbesondere 
den motorisierten Individualverkehr zu redu-
zieren, ist ein wesentliches Element der städ-
tebaulichen Konzeption des Vorhabens. Die 
geplante Ansiedlung eines Lebensmittel-
markts im unmittelbaren Umfeld des Ortsteils 
Ensheim soll dazu beitragen, Einkaufswege für 
die Bevölkerung vor Ort zu verkürzen und den 
Einkaufsverkehr in andere Stadtteile bzw. ins 
Umland zu vermeiden. 

Die Forderung nach einer Parkraumbewirt-
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ken und Mitnahmeeffekte zu verhindern. 
• Fahrradinfrastruktur: Überdachte, beleuch-

tete Fahrradabstellanlagen mit Ladeinfra-
struktur für E-Bikes.

• Lastenradverleih: Einrichtung eines öffent-
lichen Leihsystems für Lastenräder, wie es
z. B. REWE in Köln-Ehrenfeld eingeführt
hat.

6. Vergleiche mit anderen Marktansiedlun-
gen REWE-Markt Saarbrücken-Burbach
(Hochstraße)

• Besonderheiten:
• Direkte Anbindung an den ÖPNV Saarbahn-

Haltestelle „Burbacher Markt“.

schaftung (z. B. Parkzeitbegrenzung auf 60 
Minuten mit Kontrollen) betrifft den künftigen 
Betrieb des Einzelhandelsstandorts und liegt 
außerhalb des Regelungsbereichs eines Be-
bauungsplans. Eine solche Maßnahme kann 
planungsrechtlich nicht festgesetzt werden, 
sondern obliegt dem Betreiber bzw. den zu-
ständigen Ordnungsbehörden. Der Bebau-
ungsplan legt ausschließlich Art und Maß der 
baulichen Nutzung sowie die verkehrliche Er-
schließung fest, nicht jedoch betriebliche Mo-
dalitäten wie Parkdauer oder 
Zugangskontrolle. 

Die Forderung nach einer attraktiven Fahrrad-
infrastruktur wurde im Planverfahren berück-
sichtigt. In der Planbegründung wird auf die 
Empfehlung verwiesen, überdachte und be-
leuchtete Fahrradabstellanlagen mit Lade-
möglichkeit für E-Bikes im unmittelbaren 
Eingangsbereich vorzusehen. Diese Maßnah-
men können nicht verbindlich festgesetzt 
werden, da es sich um eine private bauliche 
Anlage handelt, für die kein festgesetzter 
Maßstab zur Fahrradstellplatzanzahl im Be-
bauungsplan existiert.  

Der Vorschlag zur Einrichtung eines Lasten-
radverleihsystems wird zur Kenntnis genom-
men, kann jedoch im Rahmen eines 
Bebauungsplans nicht angeordnet oder fest-
gesetzt werden. Derartige Angebote setzen 
die Initiative eines Betreibers voraus und un-
terliegen keiner planungsrechtlichen Rege-
lungspflicht. Die Bereitstellung 
entsprechender Infrastrukturflächen wird 
durch die Flächenaufteilung im Geltungsbe-
reich nicht ausgeschlossen, sodass eine Um-
setzung bei entsprechendem Bedarf 
grundsätzlich möglich wäre. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die angeführten Beispiele aus anderen Kom-
munen und Stadtteilen (z. B. Saarbrücken-
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• Breite, durchgängige Geh- und Radwege
zum Markt

• Fahrradstellplätze mit Wetterschutz direkt
am Eingang.

• Begrünte Fassadenelemente und Bäume
entlang der Parkfläche zur Reduktion von
Hitzeinseln.

EDEKA-Markt Neunkirchen-Innenstadt (Blies-
straße) 
• Besonderheiten:

• Zentrale Lage in Laufweite zu Wohn-
quartieren.

• Verkehrsberuhigter Vorplatz mit Auf-
enthaltsqualität.

• Fahrradabstellmöglichkeiten mit LED-
Beleuchtung.

REWE Green Building in Morbach (Hunsrück) 
• Besonderheiten:

• Deutschlands erster „Green Building“-
Supermarkt nach DGNB-Zertifizierung.

• Extensive Dachbegrünung, Tageslicht-
nutzung, Holz-Hybrid-Bauweise.

• Großzügige Fuß- und Radwegeanbin-
dung in Zusammenarbeit mit der Kom-
mune.

• Radabstellplätze mit E-Bike-
Lademöglichkeit.

ALDI Süd in Mainz-Hechtsheim (Rheinhessen-
straße) 
• Parkplätze mit teilweiser Überdachung und

PV-Anlage.
• Baumreihen zwischen Stellplätzen, wasser-

durchlässiger Untergrund.
• Wegesystem verbindet angrenzendes

Wohngebiet direkt mit dem Markt.

Burbach, Neunkirchen, Morbach, Mainz-
Hechtsheim) zeigen eine Reihe positiver städ-
tebaulicher, gestalterischer und klimatischer 
Ansätze für die Gestaltung von Lebensmittel-
märkten und deren Einbindung in das urbane 
Umfeld. Die genannten Aspekte – wie ÖPNV-
Anbindung, Radwegeinbindung, Dachbegrü-
nung, PV-Nutzung, Fassadenbegrünung oder 
Aufenthaltsqualität – stellen wertvolle Refe-
renzen für eine nachhaltige Einzelhandels-
entwicklung dar. 

Viele der genannten Maßnahmen wurden im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens bereits 
aufgegriffen und planerisch vorbereitet, so-
weit sie im Rahmen eines Bebauungsplans 
umsetzbar sind. So enthält die Planung: 

• eine extensive Dachbegrünung mit klar
definierter Mindestsubstrathöhe (Festset-
zung P4),

• verbindliche Vorgaben zur Stellplatzbe-
grünung mit klimaresilienten Bäumen,

• Empfehlungen zur Anlage überdachter,
beleuchteter Fahrradabstellanlagen mit
Ladeinfrastruktur,

• Hinweise zur Integration in ein fußläufiges
Wegenetz sowie zur ÖPNV-Anbindung,

• einen landschaftsbezogenen Eingrünungs-
rahmen (P3), auch zur Vermeidung von
Hitzeinseln,

• sowie ausreichend Flexibilität für Betrei-
ber, zusätzliche Mobilitäts- oder Energie-
angebote (z. B. PV, Lademöglichkeiten)
umzusetzen.

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die 
Standorte hinsichtlich Lage, Größe, Erschlie-
ßung, Topografie und Eigentumsverhältnissen 
teilweise nicht vergleichbar sind. Der geplante 
Markt in Ensheim liegt am Rand eines Stadt-
teils mit ländlichem Übergangscharakter und 
dient primär der Grundversorgung für umlie-
gende Wohngebiete. Die städtebaulichen Ziel-
setzungen können sich daher in ihrer 
konkreten Ausprägung von Innenstadtlagen 
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Fazit 
Das geplante Vorhaben in Ensheim greift eine 
wichtige Versorgungslücke auf, verfehlt aber 
derzeit wesentliche Ziele der nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Der BUND fordert daher die 
Überarbeitung des vorliegenden Entwurfs in 
folgenden Punkten: 
1. Sichere, komfortable Erreichbarkeit für

Fußgänger und Radfahrer
2. Verkehrsberuhigung durch Tempo 30 im

unmittelbaren Ein- und Ausfahrtsbereich
3. Neue ÖPNV-Haltestelle „EDEKA Ensheim“
4. Wirksame Maßnahmen zur Vermeidung

zusätzlichen Pkw-Verkehrs

Nur so kann das Vorhaben einen echten Beitrag 
zur wohnortnahen Versorgung leisten, ohne 
die Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes zu 
konterkarieren. 
Der BUND steht für weitere Diskussionen und 
zur fachlichen Beratung bereit.“ 

wie in Neunkirchen oder Burbach unterschei-
den. 
Die genannten Beispiele bestätigen jedoch die 
Relevanz eines qualitätsvollen, nachhaltigen 
Einzelhandelsbaus, wie er mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan vorbereitet wird. Viele 
der dort umgesetzten Maßnahmen finden sich 
in modifizierter Form auch in den Festsetzun-
gen und Empfehlungen dieses Bebauungs-
plans wieder. 

Die abschließende Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan ver-
folgt das Ziel, die wohnortnahe Grundversor-
gung in Ensheim und angrenzenden Ortsteilen 
zu verbessern und gleichzeitig die Belange des 
Umwelt-, Klima- und Verkehrsschutzes in der 
Abwägung angemessen zu berücksichtigen. 
Die Hinweise des BUND unterstreichen die 
Bedeutung einer integrierten, nachhaltigen 
Planung, die sowohl städtebauliche als auch 
verkehrliche und ökologische Aspekte einbe-
zieht. 

Die in der Stellungnahme genannten Kernfor-
derungen wurden bereits im Rahmen des 
Planverfahrens aufgegriffen und sind – soweit 
planungsrechtlich möglich – in die Festsetzun-
gen und Hinweise des Bebauungsplans einge-
flossen: 

1. Sichere, komfortable Erreichbarkeit für
Fußgänger und Radfahrer:
Die verkehrliche Anbindung für den nicht
motorisierten Verkehr wurde planerisch
vorbereitet. Die Anregungen zu barriere-
freien Geh- und Radwegen, sichere Que-
rungsmöglichkeiten sowie eine gute
Anbindung an das Umfeld werden im Zuge
der weiteren Objektplanung konkretisiert.
Der Bebauungsplan schafft die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen hierfür.

2. Verkehrsberuhigung (Tempo 30):
Eine verbindliche Festsetzung von Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen ist im Rah-
men des Bebauungsplans nicht möglich,
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wird jedoch als Anliegen in die Abstim-
mung mit den zuständigen Verkehrsbe-
hörden (insbesondere dem Landesbetrieb 
für Straßenbau) eingebracht. Die pla-
nungsrechtliche Offenheit für verkehrsre-
gelnde Maßnahmen ist gegeben. 

3. Neue ÖPNV-Haltestelle:
Die Anregung zur Einrichtung einer zusätz-
lichen Haltestelle „EDEKA Ensheim“ wird
an die zuständigen Stellen (Träger ÖPNV,
LfS) weitergegeben. Der Bebauungsplan
steht einer solchen Maßnahme nicht ent-
gegen und lässt die entsprechende Flä-
cheninanspruchnahme zu.

4. Vermeidung zusätzlichen Pkw-Verkehrs:
Durch die wohnortnahe Lage des Marktes
wird bereits ein Beitrag zur Verkehrsver-
meidung geleistet. Weitergehende Maß-
nahmen – wie hochwertige
Fahrradabstellanlagen, Ladeinfrastruktur
für E-Bikes und Empfehlungen zur Park-
raumbewirtschaftung – wurden in die
Planbegründung aufgenommen. Die Anla-
ge klimafreundlicher Stellplatzbereiche
sowie extensive Dachbegrünung sind ver-
bindlich festgesetzt.

Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme des BUND Saarland wird 
zur Kenntnis genommen. Ein Änderungsbe-
darf am Bebauungsplan ergibt sich aus der 
Stellungnahme nicht. 

3 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN 
SPARTE VERWALTUNGSAUFGABEN 
FONTANESTRAßE 4 
40470 DÜSSELDORF 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

4 BUNDESNETZAGENTUR FÜR ELEKTRIZITÄT, 
GAS TELEKOMMUNIKATION, POST UND 
EISENBAHN 
POSTFACH 10 04 43 
66004 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

5 BUNDESPOLIZEIDIREKTION KOBLENZ 
POSTFACH 1061 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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66441 BEXBACH 

6 CREOS DEUTSCHLAND GMBH PLANAUSKUNFT 
AM ZUNDERBAUM 9 
66424 HOMBURG 

Keine Bedenken. 

7 DEKANAT SAARBRÜCKEN 
DEKANATSREFERENT THOMAS EQUIT 
URSULINENSTRAßE 67 
66111 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

8 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH TINL 
SÜDWEST, PTI 11 
PIRMASENSER STRAßE 65 
67655 KAISERSLAUTERN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

9 DEUTSCHE BAHN AG DB IMMOBILIEN 
GUTSCHSTRAßE 6 
76137 KARLSRUHE 

Keine Bedenken. 

10 EISENBAHN-BUNDESAMT AUßENSTELLE 
FRANKFURT/SAARBRÜCKEN 
UNTERMAINKAI 23-25 
60329 FRANKFURT 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

11 ENERGIS-NETZGESELLSCHAFT MBH 
POSTFACH 102811 
66028 SAARBRÜCKEN 

Keine Bedenken. 

12 ENERGIE SAARLORLUX AG 
RICHARD-WAGNER-STRAßE 14-16 
66111 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

13 EV. KIRCHENKREIS SAAR-WEST KIRCHENKREIS 
SAAR-WEST 
AM LUDWIGSPLATZ 5 
66117 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

14 IQONY NEW ENERGIES GMBH ZENTRALE 
PLANUNGSSTELLE 
ST.JOHANNER-STRAßE 101-105 
66115 SAARBRÜCKEN 

Keine Bedenken. 

15 EVS ENTSORGUNGSVERBAND SAAR 
UNTERTÜRKHEIMER STRAßE 21 
66117 SAARBRÜCKEN 

Keine Bedenken. 
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16 HANDWERKSKAMMER DES SAARLANDES 
HOHENZOLLERNSTRAßE 47-49 
66117 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

17 IHK SAARLAND 
FRANZ-JOSEF-RÖDER-STR. 9 
66119 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 26.01.2026: 

„die IHK Saarland nimmt zur Aufstellung des 
Bebauungsplans (Gewerbegebiet) erneut Stel-
lung. Laut der vorliegenden Bauleitplanung hat 
die Landeshauptstadt Saarbrücken die Not-
wendigkeit einer verbesserten Nahversorgung 
in den Stadtteilen Eschringen und Ensheim 
festgestellt und plant geeignete Flächen für die 
Ansiedlung eines Verbrauchermarkts max. 
(1.250 m2 VKF) zu schaffen. Zudem sollen Ge-
werbeflächen im südlichen Teil des Plangebiets 
ausgewiesen werden. Die Stellungnahme be-
zieht sich auf die genannten Planunterlagen 
und Festsetzungen sowie auf die damit ver-
bundenen Auswirkungen auf die örtliche Ver-
sorgungsstruktur: 

1. Anlass und Ziele der Planung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll ein 
Gewerbegebiet südlichen Teil des Plangebiets 
sowie im nördlichen Teil des Plangebiets ein 
Gewerbegebiet mit Einzelhandel entwickelt 
werden, welcher eine maximale Verkaufsfläche 
von 1.250 m2 zulässig sein soll. 

In Bezug auf die geplante Entwicklung des Ge-
werbegebiets haben wir bereits in anderen 
Planverfahren darauf hingewiesen, dass im 
Saarland ein akuter Mangel an planungsrecht-
lich gesicherten und kurzfristig verfügbaren 
Gewerbeflächen besteht. Damit leistet die vor-
liegende Bauleitplanung einen Beitrag zur Re-
duzierung der Gewerbeflächenknappheit im 
Saarland. Zudem werden durch den vorliegen-

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Der Bebauungsplan wird unter Berücksichti-
gung der Reduzierung der maximal zulässigen 
Verkaufsfläche auf 1.000 m² fortgeführt. 

Begründung 

Zu 1. Anlass und Ziele der Planung 

Die positive Bewertung der Ausweisung zu-
sätzlicher Gewerbeflächen durch die IHK wird 
ausdrücklich geteilt. Die Sicherung und Erwei-
terung kurzfristig verfügbarer Gewerbeflächen 
stellt ein zentrales stadtentwicklungs- und 
wirtschaftspolitisches Ziel dar und entspricht 
den Zielsetzungen des § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB. 

Die gleichzeitige planungsrechtliche Ermögli-
chung eines Lebensmittelvollsortimenters im 
nördlichen Teilbereich ist integraler Bestand-
teil der Planung und dient der Sicherung der 
wohnortnahen Grundversorgung der Stadttei-
le Ensheim und Eschringen (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 
BauGB). Die Planung verfolgt insoweit einen 
kombinierten Ansatz aus gewerblicher Ent-
wicklung und Nahversorgungssicherung. 
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den Bebauungsplan Erweiterungsmöglichkeiten 
für ansässige Unternehmen in den Stadtteilen 
sowie in den umliegenden Gebieten geschaf-
fen. 
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir aus-
drücklich die Bereitschaft, mit der Aufstellung 
des genannten Bebauungsplans die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwick-
lung gewerblicher Flächen auf einer bisher 
ungenutzten Fläche in der Stadt Saarbrücken zu 
schaffen. Allerdings erlaubt die vorliegende 
Planung auch die Ansiedlung eines großflächi-
gen Einzelhandelsbetriebs (Neubau eines Ede-
ka-Le-bensmittelvollsortimenters mit einer 
Verkaufsfläche von ca. 1.250 m2 zzgl. Bäcke-
rei/Cafe - siehe S. 4 ff. der Wirkungsanalyse) im 
nördlichen Teilbereich des Plangebiets. 

Bei großflächigen Einzelhandelsvorhaben (über 
1.200 m2 Geschossfläche oder 800 m2 Verkaufs-
fläche) wird in der Regel vermutet, dass sie ne-
gative Auswirkungen auf Stadtentwicklung und 
Raumordnung haben, weshalb eine Zulassung 
nur in Kern- oder Sondergebieten möglich ist. 
Diese Vermutung kann jedoch widerlegt wer-
den, wenn das Vorhaben atypisch ist, also be-
sondere Umstände aufweist. 
Dementsprechend verfolgt die vorgelegte Wir-
kungsanalyse das Ziel, eine fundierte Bewer-
tung für die Zulässigkeit des Vorhabens 
außerhalb eines Sondergebiets (hier: Gewerbe-
gebiet) zu erstellen. 

2. Erstellte Auswirkungsanalyse der GMA

Aus Sicht der IHK lässt sich bestätigen, dass die 
fußläufige Erreichbarkeit des Standorts theore-
tisch vorliegt, jedoch durch topografische und 
siedlungsstrukturelle Gegebenheiten praktisch 
nicht gegeben ist. Dies wird auch so seitens des 
Gutachters bestätigt, siehe Seite 13 des Gut-
achtens. Der Anschluss an den öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV) ist mit etwa 300 m Entfer-
nung noch ausreichend. Diese Auffassung teilt 
auch die aktualisierte Version der Auswir-
kungsanalyse (S. 13). 

Die Einstufung des Vorhabens als großflächi-
ger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 
Abs. 3 BauNVO ist zutreffend. Die Bauleitpla-
nung hat diese Regelvermutung jedoch nicht 
unreflektiert übernommen, sondern im Rah-
men einer einzelfallbezogenen Prüfung an-
hand fachgutachterlicher Untersuchungen 
bewertet. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass die Verkaufs-
fläche des geplanten Marktes im weiteren 
Verfahren auf ca. 1.000 m² reduziert wird. 
Damit liegt die Dimensionierung deutlich un-
terhalb der ursprünglich vorgesehenen Größe 
und unterstreicht die klar nahversorgungsbe-
zogene Ausrichtung des Vorhabens. 

Zu 2. Auswirkungsanalyse / Einzugsgebiet 
und Tragfähigkeit 
Die Wirkungsanalyse der GMA (Stand 
24.01.2025, ergänzende Stellungnahme 
11.07.2025) stellt nachvollziehbar dar, dass 
der geplante Markt eine ausgeprägt nahver-
sorgungsorientierte Funktion aufweist: 

 Der Einzugsbereich ist räumlich eng auf
den Nahbereich (Radius ca. 1,5 km) und
damit auf die Stadtteile Ensheim und E-
schringen begrenzt.

 Rund 93 % der prognostizierten Umsätze
werden mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern aus dem Nahbereich Ensheim und
Eschringen erzielt.

 Der Streukundenanteil liegt mit ca. 7 %
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Die wohnortnahe Versorgung ist im Vergleich 
zu anderen Stadtteilen Saarbrückens, wie auch 
in der Auswirkungsanalyse dargestellt (S. 14 
ff.), eingeschränkt. Daher gibt es Seitens der 
Kommune seit vielen Jahren die Bemühung zur 
Ansiedlung eines Lebensmittelverbraucher-
marktes in zentraler Lage der beiden Ortsteile 
von Ensheim und Eschringen. Dementspre-
chend soll die geplante Ansiedlung eines 
EDEKA-Markts mit einer Verkaufsfläche von 
maximal 1.250 m2 den Bedürfnissen der örtli-
chen Bevölkerung gerecht werden. Wir teilen 
die Auffassung (siehe Seite 19 ff. der Auswir-
kungsanalyse), dass in den Stadtteilen Ensheim 
und Eschringen bereits im Einzelhandelskon-
zept für die Landeshauptstadt Saarbrücken 
(2023) eine räumliche Versorgungslücke identi-
fiziert wurde. Mit dem geplanten Vorhaben soll 
nun aus dem Nahbereich mit einem Radius von 
1,5 km 93 % der Umsätze allein mit Bewohnern 
aus dem Einzugsgebiet (Zone 1 Ensheim, Zone 
2 Eschringen) erzielt werden. Aus Sicht der IHK 
halten wir dies für sehr ambitioniert. Erfah-
rungsgemäß benötigen vergleichbare Lebens-
mittelmärkte ein größeres Einzugsgebiet als die 
in der Zone 1 und Zone 2 befindlichen 4.644 
Einwohner, um betriebswirtschaftlich erfolg-
reich arbeiten zu können. 

3. Planungen eines REWE-Marktes in der
Nachbargemeinde Mandelbachtal,
Ormesheim

Das vorliegende Fazit der Auswirkungsanalyse 

deutlich unterhalb dessen, was für groß-
flä-chige Einzelhandelsbetriebe in nicht 
inte-grierten Lagen typisch ist. 

Mit der Reduzierung der Verkaufsfläche auf 
ca. 1.000 m² sinken zugleich die absoluten 
Umsatzerwartungen sowie die hieraus resul-
tierenden Umverteilungseffekte. Eine überört-
liche Ausstrahlung wird dadurch weiter 
reduziert. 

Diese Merkmale sprechen fachlich eindeutig 
gegen eine überörtliche Versorgungsfunktion 
und bestätigen die Einordnung als städtebau-
lich atypisches Vorhaben im Sinne des § 11 
Abs. 3 Satz 4 BauNVO. 

Soweit die IHK Zweifel an der betriebswirt-
schaftlichen Tragfähigkeit äußert, ist klarzu-
stellen, dass die wirtschaftliche 
Erfolgsaussicht eines einzelnen Marktes nicht 
Maßstab der bauleitplanerischen Abwägung 
ist. Maßgeblich ist allein, ob das Vorhaben 
städtebaulich verträglich ist und schädliche 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che erwarten lässt. Diese Frage wird in der 
Auswirkungsanalyse differenziert untersucht 
und verneint. 

Die angesprochene eingeschränkte fußläufige 
Erreichbarkeit ist im Gutachten ausdrücklich 
berücksichtigt. Die Planung stützt sich jedoch 
nicht ausschließlich auf Fußläufigkeit, sondern 
auf eine kombinierte Erreichbarkeitsbetrach-
tung, die auch den motorisierten Individual-
verkehr und den ÖPNV einbezieht. Das 
Verkehrsgutachten bestätigt die verkehrliche 
Leistungsfähigkeit des Standorts. 

Zu 3. Planungen in der Nachbargemeinde 
Mandelbachtal (Ormesheim) 

Die Hinweise der IHK auf mögliche kumulative 
Wirkungen durch einen geplanten REWE-
Markt in Ormesheim werden zur Kenntnis ge-
nommen und ausdrücklich in die Abwägung 
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besagt, dass die geplante Ansiedlung im Rah-
men der vorliegenden Planung in Ensheim kei-
ne erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
städtebauliche Entwicklung, die Versorgungssi-
tuation oder die Funktionsfähigkeit der zentra-
len Versorgungsbereiche in Saarbrücken und 
den umliegenden Kommunen haben wird. Es 
wird betont, dass der Markt eine hohe Nahver-
sorgungsfunktion erfüllt und lediglich eine Ver-
sorgungslücke im Stadtgebiet geschlossen wird. 
Zudem sollen keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen oder Beeinträchtigungen der Infra-
struktur entstehen. 

Allerdings ist bei der Bewertung der Planung 
auch die aktuelle Situation hinsichtlich der Um-
verteilungsquoten zu berücksichtigen. Die Ana-
lyse (S. 32 ff.) weist darauf hin, dass die 
Umverteilungsquote in Saarbrücken bei maxi-
mal 7 % liegt, während sie in den umliegenden 
Gemeinden wie Mandelbachtal und Blieskastel 
bereits bei max. 8 bis 10 % liegen. Diese Werte 
nähern sich dem Schwellenwert von 10 %. An-
gesichts des harten Wettbewerbs im Lebens-
mitteleinzelhandel, der anhaltenden 
Konsumzurückhaltung und den extrem gerin-
gen Margen vertreten wir entgegen der Auffas-
sung des Gutachters, dass in dieser Dimension 
bereits mit Verwerfungsprozessen zu rechnen 
ist. 

Besonders relevant ist zudem die Nähe zu wei-
teren geplanten Einzelhandelsprojekten in der 
Region, insbesondere zur Planung im „Gewer-
begebiet nördlich der Adenauerstraße" (das B-
Planverfahren hat bereits die förmliche Beteili-
gungsrunde durchlaufen) im Gemeinde Man-
delbachtal, Ortsteil Ormesheim. 

Die Standorte liegen nur etwa 2 km voneinan-
der entfernt! 

Seitens des Gutachters findet das geplante 
Vorhaben zwar eine Erwähnung in Verbindung 
mit dem Verweis, dass der zukünftige REWE-
Markt auch mit Umsätzen aus dem Bereich E-

eingestellt. 

Die GMA-Auswirkungsanalyse berücksichtigt 
bereits Umsatzumverteilungseffekte in den 
Nachbargemeinden.  

Aufgrund der zukünftig auf 1.000 qm reduzier-
ten Verkaufsfläche des Vorhabens in Ensheim 
verringern sich die absoluten Umsatzumver-
teilungen gegenüber der ursprünglichen Be-
trachtung spürbar. Die prognostizierten 
Umverteilungsquoten liegen nunmehr in 
Saarbrücken bei maximal rund 6–7 % und in 
den umliegenden Gemeinden bei maximal 
rund 7–8 %. 

Diese Werte bewegen sich weiterhin im wett-
bewerblich üblichen Bereich und bleiben 
deutlich unterhalb der Größenordnung, bei 
der regelmäßig von schädlichen städtebauli-
chen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 
BauNVO auszugehen wäre. 

Entscheidend ist zudem, dass das Vorhaben in 
Ensheim keine überörtliche Ausrichtung auf-
weist. Der Markt ist nicht auf Durchgangsver-
kehr oder regionale Kaufkraftabschöpfung 
ausgerichtet, sondern dient vorrangig der 
Rückholung bislang abfließender Kaufkraft aus 
Ensheim und Eschringen. Eine planerische 
Konkurrenzsituation im Sinne einer unmittel-
baren Kollision wird fachlich nicht festgestellt. 

Die interkommunale Abstimmung mit der 
Gemeinde Mandelbachtal ist entsprechend § 
2 Abs. 2 BauGB ordnungsgemäß erfolgt und 
dokumentiert. Eine darüber hinausgehende, 
dauerhaft verbindliche Koordinierung ist 
rechtlich nicht zwingend Voraussetzung für 
die Rechtmäßigkeit der Bauleitplanung.  
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schringen und Ensheim plant, in der weiteren 
Untersuchung zu den Umsatzumverteilungsef-
fekten bleibt das Ansiedlungsvorhaben aller-
dings gänzlich unberücksichtigt. 

Aus unserer Sicht ist damit die Aussagekraft 
des GMA-Gutachtens nur bedingt gegeben. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch die 
unmittelbare Nähe des REWE-Marktes, mit sei-
nem nahezu deckungsgleichen Sortiment, von 
einer deutlichen Überschreitung des Schwel-
lenwertes auszugehen ist. Hier hätten wir uns 
von Seiten des Gutachters eine klare Bewer-
tung des Sachverhaltes gewünscht. 

Nach unserer Information erfolgte eine inter-
kommunale Abstimmung mit der Gemeinde 
Mandelbachtal sowie ein formaler Austausch 
zwischen den beteiligten Kommunen, wie der 
Abwägungstabelle (S. 12 ff.) zu entnehmen ist. 
Aus unserer Sicht reicht die bislang erfolgte Ab-
stimmung jedoch nicht aus, um den absehba-
ren strukturellen Auswirkungen der parallel 
verfolgten Einzelhandelsplanungen in der Regi-
on angemessen zu begegnen. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der räumlichen Nähe der 
Standorte und der weitgehenden Sortiments-
gleichheit der geplanten Vorhaben erscheint 
eine lediglich punktuelle Abstimmung nicht 
ausreichend. Vielmehr wäre eine vertiefte, 
fortlaufende und verbindlichere Koordination 
im Vorfeld der Planungen erforderlich gewe-
sen, um kumulative Effekte realistisch abzubil-
den und planerisch zu bewerten. 

4. Fazit

Die IHK Saarland bewertet die geplante Fest-
setzung des südlichen Teilbereichs des Bebau-
ungsplans für das Gewerbegebiet in Ensheim 
grundsätzlich positiv, da diese Maßnahme zur 
Reduzierung des Gewerbeflächenmangels im 
Saarland beiträgt. 

Gerade angesichts der bereits heute in der 
Auswirkungsanalyse ermittelten Umvertei-

Zu 4. Fazit 

Die Stellungnahme der IHK macht zu Recht auf 
die Sensibilität großflächiger Einzelhandelsan-
siedlungen aufmerksam. Die vorliegenden 
fachgutachterlichen Untersuchungen zeigen 
jedoch, dass: 

 die Verkaufsfläche zukünftig mit ca. 1.000
m² unterhalb der ursprünglich vorgese-
henen Dimensionierung liegt und deutlich
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lungsquoten, die sich dem kritischen Schwel-
lenwert von 10 % annähern, ist aus unserer 
Sicht insbesondere mit Blick auf die in unmit-
telbarer Nähe vorgesehene Ansiedlung eines 
REWE-Marktes, eine erhöhte planerische Sen-
sibilität geboten. Grundsätzlich besteht ohne 
eine weitergehende interkommunale Abstim-
mung die Gefahr von Wettbewerbsverschie-
bungen, Funktionsverlusten bestehender 
Versorgungsstandorte sowie einer Überlage-
rung von Einzugsgebieten und Kaufkraftpoten-
zialen. Diese könnten in ihrer Gesamtheit 
deutlich über die im Gutachten prognostizier-
ten Auswirkungen hinausgehen. 

Vor diesem Hintergrund halten wir die bisheri-
gen Abstimmungsprozesse zwar für einen ers-
ten Schritt, jedoch nicht für ausreichend, um 
die langfristigen städtebaulichen und versor-
gungsstrukturellen Risiken der aktuellen Ent-
wicklung belastbar zu minimieren.“ 

unterhalb klassischer Verbrauchermarkt-
größen angesiedelt ist, 

 die Dimensionierung des Vorhabens un-
terhalb klassischer Verbrauchermarktgrö-
ßen liegt,

 der Einzugsbereich eng begrenzt ist,
 zentrale Versorgungsbereiche nicht be-

einträchtigt werden und
 das Vorhaben der Sicherung der wohnor-

tnahen Grundversorgung dient.

Die Stadt bewegt sich mit der Planung inner-
halb ihres planerischen Ermessens. 

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und in die Abwägung eingestellt. 

Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Gewerbe-
gebiet südlich Ensheim“ wird mit folgender 
Änderung fortgeführt: 

 Reduzierung der maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche für den Lebensmittelvollsor-
timenter im nördlichen Teilbereich (GE1)
von bislang 1.250 m² auf künftig 1.000 m².

Im Übrigen bleiben die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen unverändert. 

Die Begründung wird entsprechend der aktua-
lisierten Auswirkungsanalyse redaktionell an-
gepasst, insbesondere hinsichtlich: 

 der Dimensionierung des Vorhabens,
 der Bewertung der Umsatzumverteilun-

gen,
 der interkommunalen Abstimmung sowie
 der Einordnung in Bezug auf § 11 Abs. 3

BauNVO und die Ziele des LEP Siedlung.

18 VODAFONE KABEL DEUTSCHLAND GMBH 
NETZINFRASTRUKTUR 
ZURMAIENER STRAßE 175 
54292 TRIER 

Keine Bedenken. 



TÖB BBP NR. 441.16.00 
„Gewerbegebiet südlich Ensheim“ 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Seite 16 

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Beteiligung mit Schreiben vom 18.12.2025  Frist zur Stellungnahme bis 30.01.2026 

Stellungnahme: Ergebnis der Überprüfung: 

Stand: 19.02.2026 

19 LANDESAMT FÜR UMWELT- UND 
ARBEITSSCHUTZ 
DON-BOSCO-STRAßE 1 
66119 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 04.02.2026: 

„Natur- und Artenschutz 

Die naturschutzfachliche Stellungnahme geht 
Ihnen gesondert zu. 

Gewässerschutz 
Für das Gebiet wurde im Rahmen des Bauleit-
planverfahrens in Abstimmung mit dem Zentra-
len Kommunalen Entsorgungsbetriebes (ZKE) 
ein Entwässerungskonzept erstellt. Die Entwäs-
serung soll über getrennte Kanäle für Schmutz- 
und Niederschlagswasser sowie Rückhaltung 
des Niederschlagswassers und einer gedrossel-
ten Einleitmenge erfolgen (modifiziertes Trenn-
system). 

Schmutzwasser: 
In der Eschringer Straße befindet sich aktuell 
nur ein Regenwasserkanal. Der ZKE plant hier 
jedoch zeitnah die Herstellung eines Trennsys-
tems. Falls der Verbrauchermarkt vorher ge-
baut wird, soll das Schmutzwasser als 
Interimslösung über ein neu zu bauendes Ab-
wasserpumpwerk in den nächstgelegenen 
kommunalen Mischwasserschacht („RÜ Brück“) 
gepumpt werden. 

Niederschlagswasser: 
Das Bodengutachten hat ergeben, dass der Bo-
den keine ausreichende Versickerungsfähigkeit 
besitzt. Das Niederschlagswasser soll daher in 
einem Regenrückhaltebecken zurückgehalten 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Eine Änderung der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ist nicht erforderlich.  

Anmerkung: Bis zur Frist zu Vorlagenerstel-
lung (18.02.2026) für die kommende Sitzungs-
runde ist keine Stellungnahme der Abteilung 
Natur- und Artenschutz des LUA bei der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken eingegangen. 

Begründung 

Gewässerschutz – Entwässerungskonzept 
Für das Plangebiet liegt ein mit dem Zentralen 
Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) abge-
stimmtes Entwässerungskonzept vor. Vorge-
sehen ist eine getrennte Ableitung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser mit Rück-
haltung und gedrosselter Einleitung des Nie-
derschlagswassers. Damit werden die 
Anforderungen des § 49a Saarländisches Was-
sergesetz erfüllt. 

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans stellen sicher, dass eingeleitetes Nieder-
schlagswasser den einschlägigen 
wasserwirtschaftlichen Anforderungen ent-
spricht. Die Einholung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis nach § 10 Wasserhaushaltsgesetz 
sowie die technische Ausgestaltung der Anla-
gen sind dem nachgelagerten Genehmigungs- 
und Vollzugsverfahren vorbehalten und be-
gründen keinen Abwägungsbedarf auf Ebene 
der Bauleitplanung. 
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und dann gedrosselt in den vorhandenen Re-
genwasserkanal eingeleitet werden. 

In den Festsetzungen im Textteil des Bebau-
ungsplans wird darauf hingewiesen, dass das 
Niederschlagswasser, welches von den privaten 
Bauflächen in die öffentlichen Systeme einge-
leitet wird, der Belastungskategorie I nach 
DWA-A 102-2 entsprechen muss und somit ge-
gebenenfalls entsprechende Voreinigungsstu-
fen im Zusammenhang mit den baulichen 
Anlagen vorzusehen sind. 

Durch die getrennte Ableitung von Nieder-
schlagswasser und Schmutzwasser sind die An-
forderungen des § 49 a Saarländisches 
Wassergesetz (SWG) erfüllt. 

Die geplante Einleitung von Niederschlagswas-
ser in ein Gewässer (hier über den vorhande-
nen Regenwasserkanal) bedarf jedoch einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 10 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG), die beim Landesamt 
für Umwelt- und Arbeitsschutz, Fachbereich 
2.3, zu beantragen ist. 

Die erforderlichen Anlagen müssen hierbei den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen; diese sind insbesondere das DWA-A 
102-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und
Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Ein-
leitung in Oberflächengewässer“ und DWA-A
117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“.

Hinsichtlich des Boden- und des Lärmschutzes 
wird auf die Stellungnahme vom 26.06.2025 
verwiesen.“ 

Boden- und Lärmschutz 
Hinsichtlich des Boden- und des Lärmschutzes 
wird auf die Stellungnahme vom 26.06.2025 
verwiesen. Die entsprechenden Belange wur-
den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
abgewägt und in die Planung eingestellt. 

20 LANDESBETRIEB FÜR STRASSENBAU 
LINDENALLEE 2A 
66538 NEUNKIRCHEN 

Keine Bedenken. 



TÖB BBP NR. 441.16.00 
„Gewerbegebiet südlich Ensheim“ 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Seite 18 

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Beteiligung mit Schreiben vom 18.12.2025  Frist zur Stellungnahme bis 30.01.2026 

Stellungnahme: Ergebnis der Überprüfung: 

Stand: 19.02.2026 

21 LANDESAMT FÜR VERMESSUNG, 
GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG 
VON DER HEYDT 22 
66115 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

22 LANDESPOLIZEIPRÄSIDIUM 
MAINZERSTRASSE 134 - 136 
66121 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

23 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER FÜR DAS 
SAARLAND 
IN DER KOLLING 310 
66450 BEXBACH 

Keine Bedenken. 

24 LANDESDENKMALAMT 
AM BERGWERK REDEN 11 
66578 LANDSWEILER-REDEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

25 MINISTERIUM DER JUSTIZ 
ZÄHRINGER STRAßE 12 
66119 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

26 MINISTERIUM DER FINANZEN UND FÜR 
WIRTSCHAFT 
AM STADTGRABEN 6-8 
66111 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

27 MINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, FRAUEN 
UND GESUNDHEIT 
FRANZ-JOSEF-RÖDER-STRASSE 23 
66119 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

28 MINISTERIUM FÜR INNERES, BAUEN UND 
SPORT, OBB 11 
HALBERGSTRASSE 50 
66121 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 04.02.2026 

„Durch die vorliegende Planung sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die An-
siedlung eines Verbrauchermarktes mit einer 
Verkaufsfläche von 1.250 m² als angeblich aty-
pischer Fall innerhalb eines Gewerbegebietes 
am südlichen Ortsrand von Ensheim geschaffen 
werden. Tatsächlich handelt es sich unstreitig 
um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Der Bebauungsplan wird unter Berücksichti-
gung der Reduzierung der maximal zulässigen 
Verkaufsfläche auf 1.000 m² fortgeführt. 
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im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO, 
da die Schwelle der Großflächigkeit von 800 m² 
deutlich überschritten wird. Bei einer Verkaufs-
fläche von 1.250 m² ist regelmäßig von einem 
typischen großflächigen Einzelhandelsbetrieb 
auszugehen, dessen Marktstellung und Ein-
zugsbereich die wohnortnahe Grundversor-
gung klar überschreiten und in keinem 
angemessenen Verhältnis zur zentralörtlichen 
Bedeutung des Stadtteils Ensheim stehen. 

Nach § 11 Abs. 3 BauNVO sind derartige Be-
triebe außerhalb von Kern- oder hierfür festge-
setzten Sondergebieten grundsätzlich 
unzulässig, da bereits die Möglichkeit nicht nur 
unwesentlicher Auswirkungen auf die städte-
bauliche Entwicklung, den Verkehr und die Ver-
sorgung der Bevölkerung genügt. Trotz der 
vorgelegten Auswirkungsanalyse können keine 
nachvollziehbaren Anhaltspunkte für eine städ-
tebauliche oder raumordnerische Atypik fest-
gestellt werden. 

Insbesondere werden weder eine integrierte 
Lage noch eine der Verkaufsfläche angemesse-
ne Einbindung in die zentralörtliche Versor-
gungsstruktur aufgezeigt, sodass die 
Regelvermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO unge-
schmälert greift. Die Lage des Standortes rund 
900 m vom Ortskern entfernt, am nicht inte-
grierten südlichen Ortsrand, ohne funktionalen 
oder fußläufigen Bezug zum Zentrum, erfüllt 
die Voraussetzungen einer integrierten Lage im 
Sinne des Landesentwicklungsplanes ausdrück-
lich nicht. Die vereinzelte Wohnbebauung im 

Begründung 

Einordnung des Vorhabens nach § 11 Abs. 3 
BauNVO 

Im weiteren Verfahren wird aufgrund der Stel-
lungnahme der Landesplanung die ursprüng-
lich vorgesehene maximale Verkaufsfläche 
von 1.250 m² auf 1.000 m² reduziert. Es ist un-
streitig, dass es sich bei dem geplanten Le-
bensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 
bis zu ca. 1.000 m² um einen großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 BauNVO handelt. Damit greift 
grundsätzlich die gesetzliche Regelvermutung 
nicht nur unwesentlicher städtebaulicher 
Auswirkungen. 

Diese Regelvermutung entfaltet jedoch keine 
Tatbestandswirkung, sondern ist nach § 11 
Abs. 3 Satz 4 BauNVO im Wege einer einzel-
fallbezogenen Betrachtung widerlegbar, so-
fern aufgrund besonderer städtebaulicher 
Umstände nachvollziehbar ausgeschlossen 
werden kann, dass die typischen schädlichen 
Auswirkungen eintreten. Maßgeblich ist hier-
bei nicht die abstrakte Marktgröße, sondern 
eine Gesamtwürdigung von Funktion, Ein-
zugsbereich, Sortimentsstruktur, Standortkon-
text und Auswirkungen. 

Eine solche Einzelfallprüfung wurde im vorlie-
genden Verfahren vorgenommen und fach-
gutachterlich abgesichert. 

LEP Siedlung – Ziel 41 (Grundversorgung im 
Nahbereich) sowie Atypiknachweis (Funktion / 
Einzugsbereich) 

Ziel 41 des Landesentwicklungsplans Siedlung 
unterscheidet ausdrücklich zwischen zentra-
len Orten und nicht-zentralen Gemeindeteilen 
(„Nahbereich“). Für nicht-zentrale Gemeinde-
teile ist die Versorgung der Bevölkerung auf 
die wohnortnahe Grundversorgung mit Waren 
des täglichen Bedarfs auszurichten. 
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Außenbereich vermag eine städtebauliche In-
tegration nicht zu begründen. Der Standort 
fördert vielmehr die städtebauliche Zersiede-
lung und konterkariert eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung. 

Die Ansiedlung eines großflächigen Marktes an 
diesem Standort widerspricht dem landespla-
nerischen Steuerungsziel zur Stärkung zentraler 
Orte und zentraler Versorgungsbereiche. Auf-
grund der geringen Mantelbevölkerung ist zu 
erwarten, dass der Markt langfristig die einzige 
Nahversorgungseinrichtung bleibt und dadurch 
eine städtebaulich verträgliche Entwicklung des 
Ortskerns von Ensheim verhindert sowie zu-
künftige Ansiedlungen in integrierten Lagen er-
heblich erschwert. Zudem sind negative 
Auswirkungen auf die Stabilität und Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche sowohl in 
der Landeshauptstadt Saarbrücken als auch in 
Nachbargemeinden zu erwarten. 

Da keine atypische Situation vorliegt, greift die 
Regelvermutung des § 11 Abs. 3 BauNVO, so-
dass die Ziele der Raumordnung verbindlich zu 
beachten sind. Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bau-
leitpläne an diese Ziele anzupassen. Der Lan-
desentwicklungsplan, Teilabschnitt „Siedlung", 
verlangt hierfür kumulativ die Einhaltung des 
Konzentrations-, Kongruenz-, Beeinträchti-
gungs- und Integrationsgebotes. Eine Überein-
stimmung des Vorhabens mit diesen 
Zielfestlegungen ist nicht erkennbar. Der 
Standort ist weder ein zentraler Versorgungs-
bereich noch ein Nebenzentrum und wird auch 
im aktuellen städtebaulichen Entwicklungskon-
zept der LHS Saarbrücken (2024) sowie im Ein-
zelhandelskonzept (2023) nicht entsprechend 

Die vorliegenden Einzelhandelsgutachten be-
legen nachvollziehbar, dass der geplante 
Markt genau dieser Funktion dient: 

 Der überwiegende Teil der Verkaufsfläche
entfällt auf nahversorgungsrelevante Sor-
timente des täglichen Bedarfs.

 Rund 93 % der prognostizierten Umsätze
werden mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern aus Ensheim und Eschringen erzielt.

 Der Einzugsbereich ist eng begrenzt; der
Streukundenanteil ist gering.

Damit entspricht das Vorhaben in seiner Funk-
tion dem im LEP für den Nahbereich ausdrück-
lich vorgesehenen Versorgungsauftrag. Eine 
Überschreitung der wohnortnahen Grundver-
sorgung wird fachlich nicht festgestellt. 

Damit fehlt dem Vorhaben gerade das für ty-
pische großflächige Einzelhandelsbetriebe 
prägende Merkmal eines überörtlichen Ein-
zugsbereichs. Die Marktstellung überschreitet 
die wohnortnahe Grundversorgung nicht, 
sondern dient im Gegenteil der Rückholung 
bislang abfließender Kaufkraft. Diese Konstel-
lation stellt einen tragfähigen atypischen Son-
derfall im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 4 
BauNVO dar. 

Vertiefende fachgutachterliche Würdigung 
der Standort- und Atypikfrage 

Zur Stellungnahme der Landesplanung wurde 
durch das mit der Auswirkungsanalyse und 
dem Atypik-Nachweis beauftragte Fachbüro 
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung 
mbH folgende Stellungnahme erarbeitet: 

Zur Annahme, dass keine Anhaltspunkte für 
eine städtebauliche Atypik vorliegen, da der 
gewählte Standort keinen Bezug zum Ortskern 
aufweist und sich eine städtebauliche Integra-
tion nicht ableiten lässt, ist festzuhalten: 
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ausgewiesen. Die im Gutachten verwendete 
Bezeichnung als „Nahversorgungsstandort" 
findet im LEP keine Grundlage. 

Eine raumordnerische Rechtfertigung für einen 
Lebensmittelmarkt dieser Größenordnung be-
steht nicht. Zur Deckung der Nahversorgung 
wäre ein Markt mit einer Verkaufsfläche von 
knapp unter 800 m² ausreichend und am 
Standort raumordnerisch unproblematisch rea-
lisierbar. 

Zusammenfassend verstößt das Vorhaben wei-
terhin eindeutig gegen landesplanerische Ziel-
festlegungen, ist im Hinblick auf die 
Anpassungspflicht gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
nicht zustimmungs- und damit auch nicht um-
setzungsfähig, weshalb von der Planung drin-
gend Abstand zu nehmen ist. Die 
Landesplanungsbehörde behält sich bei weite-
rer Missachtung der Vorgaben der Raumord-
nung ausdrücklich den Erlass einer 
raumordnerischen Untersagung vor.“ 

Ein Standort ist i.d.R. als (städtebaulich) inte-
griert einzustufen, wenn er sich innerhalb ei-
nes baulich verdichteten 
Siedlungszusammenhangs befindet oder un-
mittelbar an diesen angrenzt. Wichtige Kenn-
zeichen sind zudem die fußläufige 
Erreichbarkeit sowie meist auch eine Erschlie-
ßung mit dem öffentlichen Personennahver-
kehr. 

Der Planstandort liegt am südlichen Ortsrand 
von Ensheim, schließt im Norden jedoch an 
die gewachsenen Wohnbereiche des Stadt-
teils an. Ein räumlich-funktionaler Bezug ist 
damit grundsätzlich gegeben. Bezüglich der 
fußläufigen Erreichbarkeit bliebt festzuhalten, 
dass in der Regel eine Entfernung 700 – 1.000 
m bzw. Gehzeiten von 10 – 15 Minuten übli-
cherweise noch als fußläufig leistbar gilt. Da-
nach wäre der Planstandort aus den südlichen 
Wohnbereichen des Stadtteils Ensheim (etwa 
bis auf Höhe des Ortskerns) sowie aus den 
nördlichen Bereichen des Stadtteils Eschrin-
gen (das Siedlungsgebiet liegt ca. 350 vom 
Planstandort entfernt) grundsätzlich noch fuß-
läufig erreichbar. Die Einschränkungen in der 
fußläufigen Erreichbarkeit sind im Falle von 
Ensheim weniger der Lage am Ortsrand ge-
schuldet, sondern sind vielmehr auf die sied-
lungsstrukturellen Rahmenbedingungen – 
insbesondere aus dem langgezogenen Sied-
lungskörper des Stadtteils Ensheims – sowie 
auf die Topografie (Geländeanstieg nach Nor-
den) zurückzuführen. 

Eine in den Jahren 2022/2023, schon vor den 
dem konkreten Interesse eines Projektentwi-
ckelers durchgeführte Standortalternativen-
prüfung (insgesamt wurden 13 Standorte 
anhand festgelegter Kriterien systematisch 
auf ihre Eignung für die Ansiedlung eines Le-
bensmittelmarktes hin untersucht) kommt zu 
dem Ergebnis, dass im Ortskern von Ensheim 
keine ausreichend großen bzw. für das Vorha-
ben geeigneten Flächen zur Verfügung stehen. 
Auch außerhalb des Ortskerns konnten keine 
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besser integrierten Standorte für das Vorha-
ben identifiziert werden, die den Anforderun-
gen genügen würden. Die Prüfung zeigt somit, 
dass die Zielsetzung der Landeshauptstadt 
Saarbrücken – nämlich die wohnortnahe Ver-
sorgung im Stadtbezirk Halberg zu verbessern 
– an anderer Stelle in integrierter Lage nicht
umgesetzt werden kann. Damit ist der vorge-
sehene Standort als „ultima ratio“ zu bewer-
ten.

Nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch 
in den Stadtteilen der Landeshauptstadt ist 
eine flächendeckende Grundversorgung mit 
einem bedarfsgerechten Versorgungsangebot 
in zumutbarer Entfernung sicherzustellen. 

Mit der geplanten Ansiedlung des Edeka-
Marktes in Ensheim verfolgt die Landeshaupt-
stadt Saarbrücken das Ziel, die wohnungsnahe 
Versorgung im Stadtgebiet insgesamt zu stär-
ken und bestehende Defizite gezielt zu behe-
ben. 
Der nächstgelegene Nahversorgungsstandort 
(Edeka May, im Stadtteil Brebach-Fechingen) 
liegt mehr als 6 km bzw. etwa 9 – 10 min 
PKW-Fahrzeit von Ensheim entfernt. Sowohl 
im Einzelhandelskonzept der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken aus dem Jahr 2015 als auch 
in der Fortschreibung aus dem Jahr 2023 wur-
de im Stadtbezirk Halberg – hier insbesondere 
in den Stadtteilen Ensheim, Eschringen und 
Bischmisheim – eine räumliche Versorgungs-
lücke festgestellt. Das Vorhaben leistet also 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
örtlichen Versorgungsqualität. Zudem trägt es 
zur Reduzierung von Pkw-Fahrten sowie zur 
Stärkung der wohnortnahen Grundversorgung 
bei. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelhan-
delskonzeptes 2023 bestand für den Stadtteil 
Ensheim noch keine konkrete Entwicklungs-
perspektive. Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Planung sowie im Hinblick auf die 
besondere Versorgungsbedeutung, die der 
geplante Edeka-Markt für die Stadtteile Ens-
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heim und Eschringen übernehmen wird, soll 
der Standortbereich an der Eschringer Straße 
im Rahmen einer Teilfortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes als Nahversorgungs-
standort eingestuft werden. 

Die Annahme, dass der geplante großflächige 
Edeka-Markt aufgrund der geringen Mantel-
bevölkerung im Einzugsbereich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die einzige Nahversor-
gungs-möglichkeit im Ort bleiben wird, ist 
nicht belegt. 

Tatsächlich weist der geplante Edeka-Markt 
gemäß der aktualisierten Umsatzprognose der 
GMA (Stand 12.02.2026) im Einzugsgebiet 
weiterhin eine deutlich unterhalb einer voll-
ständigen Kaufkraftabschöpfung liegende 
Bindungsquote auf. Auch bei reduzierter Ver-
kaufsfläche verbleiben im Einzugsgebiet er-
kennbare Kaufkraftpotenziale, sodass sowohl 
für bestehende kleinteilige Lebensmittelange-
bote in der Ortsmitte als auch grundsätzlich 
für ergänzende Angebote Entwicklungsspiel-
räume bestehen. 

Zugleich bleibt festzuhalten, dass nicht das 
Vorhaben selbst die zukünftigen Entwick-
lungschancen im Ortskern einschränkt, viel-
mehr sind es die vorhandenen 
städtebaulichen Rahmenbedingungen (keine 
geeigneten Flächen verfügbar), die die Reali-
sierung eines dringend erforderlichen Nahver-
sorgungsangebots in der Ortsmitte 
maßgeblich verhindern. 

Mit dem Vorhaben sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Stabilität und Entwick-
lung zentraler Versorgungsbereiche oder auf 
die Nahversorgungsstrukturen in der LHS 
Saarbrücken bzw. in Nachbargemeinden zu 
erwarten. 

Aufgrund der gegenüber der ursprünglichen 
Planung reduzierten maximal zulässigen Ver-
kaufsfläche verringern sich zudem die absolu-
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ten Umsatzumverteilungen nochmals. Die ak-
tualisierte Auswirkungsanalyse bestätigt, dass 
sich die Umverteilungsquoten weiterhin im 
wettbewerblich üblichen Bereich bewegen 
und keine Größenordnung erreichen, bei der 
regelmäßig von schädlichen städtebaulichen 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauN-
VO auszugehen wäre. 

Die von der Landesplanung vorgebrachte Ein-
schätzung, dass künftig Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gemeinde Mandelbachtal – 
insbesondere aus den zentralen Ortsteilen 
Ommersheim und Ormesheim, in denen der-
zeit keine relevanten Angebote der Nahver-
sorgung bestehen – vermehrt den geplanten 
Edeka-Markt in Ensheim aufsuchen und 
dadurch in erheblichem Maße Kaufkraft aus 
der Nachbargemeinde abfließt, wird nicht ge-
teilt. 

Es ist nicht zu erwarten, dass der Standort in 
Ensheim regelmäßig von Kunden aus Mandel-
bachtal aufgesucht wird. Die Distanz zum 
Ortskern Ormesheim beträgt ca. 3,8 km, nach 
Ommersheim sogar 6 bis 7 km. Bereits heute 
besteht mit dem Edeka-Markt Schuck im Ge-
werbegebiet Große Heide ein leistungsfähiger 
Einkaufsstandort, der vom Ortszentrum 
Ormesheim nur ca. 3,2 km bzw. aus Ommers-
heim in ca. 2,6 km deutlich bequemer zu er-
reichen ist. Dieser Markt bietet im Vergleich 
zum Planvorhaben zudem eine größere Ver-
kaufsfläche und weist in Verbindung mit den 
Discountmärkten in Blieskastel-Aßweiler auch 
eine deutlich höhere Anziehungskraft auf. 
Hinzu kommt, dass potenzielle Berufspendler 
aus Mandelbachtal, die über die L 107 nach 
Saarbrücken fahren, einen Umweg in Kauf 
nehmen müssten, um an den Standort in Ens-
heim zu gelangen. 

Insgesamt ist somit nicht von einem nen-
nenswerten Kaufkraftabfluss aus der Gemein-
de Mandelbachtal zum geplanten Edeka-
Markt in Ensheim auszugehen. Weder die 
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räumliche Distanz noch die verkehrliche Er-
schließung noch die bestehende Angebots-
struktur sprechen für eine regelmäßige oder 
substanzielle Frequentierung durch Bewohner 
aus der Gemeinde Mandelbachtal. Die Ein-
ordnung des Streukundenanteils ist daher 
plausibel und sachgerecht. 

Zur Annahme, das Vorhaben könne negative 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che in der Gemeinde Mandelbachtal haben 
oder dortige Ansiedlungsbemühungen zusätz-
lich erschweren, ist festzuhalten: 

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich 
abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen 
aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzun-
gen eine Versorgungsfunktion über den un-
mittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. Sie 
können sich sowohl aus planerischen Festle-
gungen als auch aus den tatsächlichen Ver-
hältnissen ergeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 
11.10.2007 – Az. 4 C 7.07). Für die Gemeinde 
Mandelbachtal liegt kein Einzelhandelskon-
zept vor, das eine entsprechende Abgrenzung 
vornimmt. Auch erfüllen die Ortszentren von 
Ormesheim und Ommersheim (bipolares 
Zentrum) nicht die städtebaulichen und funk-
tionalen Kriterien zur Abgrenzung eines zent-
ralen Versorgungsbereichs. V.a. fehlt es einem 
größeren Einzelhandelsbetrieb (z. B. Lebens-
mittelmarkt), der auch über den unmittelba-
ren Nahbereich hinaus wirkt. 

Folglich können durch das Vorhaben auch kei-
ne schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche in der Nachbargemeinde 
Mandelbachtal ausgelöst werden. Auch trägt 
es nicht dazu bei, dass dortige Ansiedlungs-
bemühungen zusätzlich erschwert werden. 
Hierzu ist anzumerken, dass die Gemeinde 
Mandelbachtal derzeit selbst die Ansiedlung 
eines Lebensmittelmarktes plant. Der Stand-
ort befindet sich in Ortsrandlage, etwa 1 km 
vom Ormersheimer Ortskern entfernt. Sofern 
im Ortszentrum die Möglichkeit besteht, ei-
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nen Nahversorger anzusiedeln, sollte die Ge-
meinde Mandelbachtal diese Möglichkeit 
auch selber nutzen. Gegenteilig hat sich die 
Gemeinde Mandelbachtal wie schon an ande-
rer Stelle dazu entschieden, einen Standort 
am Rand der Gemeinde zu wählen. 

Insofern erscheint es wenig stichhaltig, dass 
der Standort Ensheim kritisch beurteilt wird, 
während in Mandelbachtal der Bau eines Le-
bensmittelmarktes am Siedlungsrand (etwa in 
1 km vom Ortszentrum entfernt) aktiv voran-
getrieben wird. Hinzu kommt, dass der Stand-
ort in Ormesheim – anders als die Planung in 
Ensheim – am östlichen Ortsausgang in Rich-
tung Saarbrücken direkt an einem überörtli-
chen Verkehrsträger (L107) liegt. Dies lässt 
erwarten, dass der Markt auch auswärtige 
Kunden anziehen wird, während der geplante 
Edeka-Markt in Ensheim – wie bereits darge-
stellt – vorrangig auf die Nahversorgung der 
Stadtteile Ensheim und Eschringen ausgelegt 
ist. 

LEP Siedlung – Ziele 42 bis 46 (Konzentration, 
Kongruenz, Beeinträchtigung, Integration) 

Zum Konzentrationsgebot (Ziel 42 LEP Sied-
lung):  

Ziel 42 LEP Siedlung sieht die Zulässigkeit 
großflächiger Einzelhandelseinrichtungen 
grundsätzlich in Ober-, Mittel- und Grundzen-
tren vor, eröffnet jedoch ausdrücklich Aus-
nahmen in nicht-zentralen Gemeindeteilen, 
wenn dies nach den raumstrukturellen Gege-
benheiten zur Sicherung der wohnortnahen 
Grundversorgung erforderlich ist und eine 
entsprechende Mantelbevölkerung vorhan-
den ist. Diese Ausnahmevoraussetzungen 
wurden im Rahmen der Planung geprüft. Die 
Sicherung der wohnortnahen Grundversor-
gung für Ensheim und Eschringen ist fachgut-
achterlich belegt. Gerade durch die 
Reduzierung der maximal zulässigen Verkaufs-
fläche auf 1.000 m² wird die Einordnung als 



TÖB BBP NR. 441.16.00 
„Gewerbegebiet südlich Ensheim“ 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Seite 27 

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Beteiligung mit Schreiben vom 18.12.2025  Frist zur Stellungnahme bis 30.01.2026 

Stellungnahme: Ergebnis der Überprüfung: 

Stand: 19.02.2026 

auf den lokalen Versorgungsbedarf ausgerich-
tetes Nahversorgungsangebot zusätzlich un-
terstrichen. Eine über die örtliche 
Grundversorgung hinausgehende Versor-
gungsfunktion wird hierdurch erst recht nicht 
begründet. Die Bewertung der Mantelbevöl-
kerung und der Tragfähigkeit wurde in den 
vorliegenden Gutachten differenziert unter-
sucht und als ausreichend bewertet. Solange 
keine förmliche raumordnerische Untersa-
gung erlassen ist, bleibt die Stadt abwägungs-
befugt. Die bloße abweichende Bewertung 
der Landesplanungsbehörde führt nicht zu ei-
nem Abwägungsausfall. 

Zum Kongruenzgebot (Ziel 44 LEP Siedlung): 

Die Wirkungsanalyse weist einen klar lokal 
begrenzten Einzugsbereich aus, der sich nahe-
zu vollständig auf die Stadtteile Ensheim und 
Eschringen beschränkt. Eine Überschreitung 
zentralörtlicher Verflechtungsräume oder eine 
überörtliche Versorgungsfunktion ist nicht ge-
geben. Das Kongruenzgebot wird daher ein-
gehalten. 

Zum Beeinträchtigungsverbot (Ziel 45 LEP 
Siedlung): 

Die Einzelhandelsgutachten kommen zu dem 
Ergebnis, dass weder zentrale Versorgungsbe-
reiche innerhalb der Landeshauptstadt Saar-
brücken noch in Nachbargemeinden in ihrer 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden. Die 
aktualisierte Auswirkungsanalyse zeigt, dass 
sich die Umsatzumverteilungen infolge der 
reduzierten Verkaufsfläche nochmals ab-
schwächen. Eine relevante Gefährdung zent-
raler Versorgungsbereiche ist daher erst recht 
nicht zu erwarten. Ein Verstoß gegen das Be-
einträchtigungsverbot liegt daher nicht vor. 

Zum Integrationsgebot (Ziel 46 LEP Siedlung): 

Ziel 46 LEP Siedlung verlangt einen engen 
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit 
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dem zentralen Versorgungsbereich, jedoch 
keine zwingende Lage im Ortszentrum selbst. 
Maßgeblich ist eine funktionale Einbindung in 
den Siedlungszusammenhang. Der Standort 
liegt am südlichen Ortsrand Ensheims, schließt 
jedoch unmittelbar an bestehende Wohnbe-
bauung an und befindet sich innerhalb des 
baulich-funktionalen Siedlungszusammen-
hangs. Der Standort übernimmt eine funktio-
nale Versorgungsrolle für beide Ortsteile und 
ist nicht mit isolierten Einzelhandelsstandor-
ten im Außenbereich oder an überörtlichen 
Verkehrsachsen vergleichbar. Eine Verletzung 
des Integrationsgebots liegt daher nicht vor. 

Zur fehlenden Ausweisung als zentraler Ver-
sorgungsbereich / Nebenzentrum 

Dass der Standort weder als zentraler Versor-
gungsbereich noch als Nebenzentrum in 
kommunalen Konzepten ausgewiesen ist, 
schließt eine standortbezogene Ausnahme im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht aus. Der LEP 
sieht ausdrücklich vor, dass im Nahbereich 
wohnortnahe Grundversorgung sichergestellt 
werden kann, ohne dass hierfür zwingend ein 
zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen 
sein muss. Im Übrigen ist vorgesehen, den 
Standortbereich an der Eschringer Straße im 
Rahmen einer Teilfortschreibung des Einzel-
handels-konzeptes als Nahversorgungsstand-
ort zu qualifizieren. 

Zur Forderung nach Reduzierung der Ver-
kaufsfläche / „knapp unter 800 m² 

Der Hinweis, dass ein Markt unterhalb der 
Schwelle zur Großflächigkeit raumordnerisch 
unproblematischer wäre, wird zur Kenntnis 
genommen. Die Verkaufsfläche wurde im wei-
teren Verfahren bereits auf 1.000 m² redu-
ziert. Damit wird die Dimensionierung des 
Vorhabens nochmals enger am örtlichen Ver-
sorgungsbedarf ausgerichtet. Eine weiterge-
hende Reduzierung unterhalb der 
Großflächigkeitsschwelle ist städtebaulich 
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nicht geboten. Die LHS Saarbrücken ist nicht 
verpflichtet, ihre Planung auf das Mindestmaß 
einer konfliktfreien Lösung zu beschränken, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllt sind. 

Zur angedrohten raumordnerischen Untersa-
gung 

Die Ankündigung einer möglichen raumordne-
rischen Untersagung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stadt hält die Planung weiterhin 
für mit den Zielen der Raumordnung verein-
bar. Die abweichende fachliche Einschätzung 
der Landesplanungsbehörde wurde umfas-
send geprüft und in die Abwägung eingestellt, 
führt jedoch nicht zu einer Änderung der Pla-
nung. 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken beschließt: 

1. Die Stellungnahme der Landesplanung
wird zur Kenntnis genommen und in die
Abwägung eingestellt.

2. Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Ge-
werbegebiet südlich Ensheim“ wird unter
Berücksichtigung der Reduzierung der
maximal zulässigen Verkaufsfläche des
Lebensmittelmarktes auf 1.000 m² fortge-
führt.

3. Die textliche Festsetzung zur Art der bau-
lichen Nutzung wird entsprechend ange-
passt, indem die maximal zulässige
Verkaufsfläche für den Lebensmittelvoll-
sortimenter verbindlich auf 1.000 m² be-
grenzt wird.

4. Die Begründung wird redaktionell fortge-
schrieben und an die aktualisierte Aus-
wirkungsanalyse (Stand 12.02.2026)
angepasst, insbesondere zur Darstellung
der reduzierten Verkaufsfläche, der hie-
raus resultierenden geringeren Um-
satzumverteilungen sowie der Bewertung
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im Hinblick auf die Ziele 41 bis 46 LEP 
Siedlung und den Atypiknachweis nach § 
11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO. 

Im Übrigen bleiben die Festsetzungen des Be-
bauungsplans unverändert. 

29 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, 
INNOVATION DIGITALES UND MOBILITÄT 
FRANZ-JOSEF-RÖDER-STRASSE 17 
66119 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 27.01.2026 

„zum im Betreff angeführten Planverfahren 
äußern sich die Fachreferate des Ministeriums 
für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Ener-
gie wie folgt: 

Energiepolitik und Energiewende: 

Zur Umsetzung landesweiter und bundesweiter 
Ziele in Bezug auf die Energiewende, der damit 
verbundenen Verringerung des Energiebedarfs 
und der ressourcenschonenden Erzeugung von 
Energie, wird wie folgt Stellung genommen: 

Hinweis zu kommunalen Aufgaben im Bereich 
der Energieversorgung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die 
Belange des Umweltschutzes, insbesondere die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie zu 
berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f 
BauGB). In diesem Sinne ist neben der grund-
sätzlich zu gewährleistenden Versorgungssi-
cherheit innerhalb der räumlichen 
Verantwortung die Struktur der Energieversor-
gung auch im Hinblick auf die möglichen Aus-
wirkungen auf den Klimawandel zu optimieren. 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz: 
Die Planung wird unverändert fortgesetzt. 

Begründung 

Die Stellungnahme des Ministeriums für Wirt-
schaft, Innovation, Digitales und Energie – 
insbesondere der Fachreferate für Energiepo-
litik sowie Energiewirtschaft und Montanin-
dustrie – wird zur Kenntnis genommen. Die 
grundsätzliche Zustimmung zur geplanten 
Festsetzung zur Förderung erneuerbarer 
Energien sowie zur energieeffizienten Ent-
wicklung des Plangebiets wird begrüßt und 
bestätigt die bereits im Entwurf des Bebau-
ungsplans verfolgte Zielrichtung. 

Die Hinweise zur kommunalen Verantwortung 
im Bereich der Energieversorgung im Sinne 
von § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f BauGB und die Ver-
weisungen auf weitergehende Festsetzungs-
möglichkeiten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11, 12 und 
23 lit. b BauGB werden zur fachlichen Ergän-
zung aufgenommen und stehen im Einklang 
mit den im Bebauungsplan bereits getroffe-
nen Festsetzungen zu Dachbegrünung, Nut-
zung erneuerbarer Energien, 
Dachflächenphotovoltaik sowie Ladeinfra-
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Zu den allgemeinen Grundsätzen und Zielen 
der Bauleitplanung im Bereich der Energiever-
sorgung, welche im Sinne der Nachhaltigkeit 
auch festgesetzt werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 
23 lit. b BauGB), zählen insbesondere 

- die Erhöhung der Energieeffizienz bei der
Herstellung von Energie und durch Aus-
schöpfung der Möglichkeiten zur Energie-
einsparung

- die Verbesserung bzw. Schaffung der Vo-
raussetzungen für den Einsatz regenerati-
ver Energien

- die bedarfsgerechte Bereitstellung von Flä-
chen für Erzeugungsanlagen und Betriebe
zur Erzeugung von Energie (Versorgungs-
flächen für die Erzeugung, Verteilung, Nut-
zung oder Speicherung von Strom, Wärme
oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung; vgl. § 9 Abs. 1 Nr.
12 BauGB)

- die verbrauchernahe Energiebereitstellung
bei der Planung und Errichtung neuer
Standorte.

Zudem können im Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB aus städtebaulichen Grün-
den auch Flächen für Ladeinfrastruktur 
elektrisch betriebener Fahrzeuge festgesetzt 
werden. 

Weiterhin weisen wir auf die Verpflichtung zur 
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf ge-
werblichen Gebäuden und Stellplätzen gemäß 
§ 12a LBO ab 01. September 2025 hin.

Energiewirtschaft, Montanindustrie 
Soweit noch nicht geschehen, wird darum ge-
beten, das Verfahren auch mit dem Oberberg-
amt des Saarlandes abzustimmen.“ 

struktur. 

Die geplanten Bebauungen orientieren sich an 
den Grundsätzen einer nachhaltigen Energie-
versorgung. Insbesondere die Empfehlungen 
zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur 
verbrauchernahen Energieerzeugung wurden 
in der Planbegründung hervorgehoben. Die 
Nutzung erneuerbarer Energien wird durch 
entsprechende Empfehlungen und Hinweise 
gefördert; konkrete Festsetzungen sind im 
Rahmen der kommunalen Planungshoheit 
dort vorgesehen, wo dies städtebaulich 
zweckmäßig ist. 

Der Hinweis auf die zum 01. September 2025 
geltende Verpflichtung zur Errichtung von 
Photovoltaikanlagen auf gewerblichen Neu-
bauten und zugehörigen Stellplätzen gemäß 
§ 12a LBO Saarland wurde bereits nach der
frühzeitigen Beteiligung als zusätzlicher Hin-
weis in die Begründung zum Bebauungsplan
aufgenommen. Diese gesetzliche Vorgabe ent-
faltet unabhängig vom Bebauungsplan
Rechtsverbindlichkeit, sodass keine ergänzen-
de planungsrechtliche Festsetzung erforder-
lich ist.

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Ge-
werbegebiet südlich Ensheim“ wird 
unverändert fortgeführt. 

30 MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA, 
MOBILITÄT, AGRAR UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ  
KEPLERSTRAßE 18 
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66117 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 19.12.2025 

„Das Plangebiet ist derzeit nur suboptimal 
durch den ÖPNV erschlossen. Zwar führen die 
Buslinien 120 und 152 direkt am Plangebiet 
vorbei, die nächsten Bushaltestellen „Brücken-
straße“ in Ensheim und „Am Rebenberg“ in E-
schringen sind jedoch rund 400 Meter entfernt 
und nicht barrierefrei. Zudem sind die Gehwe-
ge zu den Haltestellen außerhalb der Ortslage 
lediglich als asphaltiertes Bankett ausgeführt 
und nicht durch ein Bord baulich getrennt. In 
den Ortslagen sind Straßenquerungen nicht 
barrierefrei (unzureichende Bordabsenkung, 
keine taktilen Elemente). Lediglich die Que-
rung der Eschringer Str. an der Bushaltestelle 
„Am Rebenberg“ ist entsprechend ausgebaut. 

Die Erschließung des Plangebiets durch den 
ÖPNV sollte im weiteren Verfahren verbessert 
werden.  

Hinweis: Die STN basiert auf Google Street 
View Aufnahmen mit Stand 2022/2023. Sollte 
sich die bauliche Situation zwischenzeitlich ge-
ändert haben, so können Sie diese Stellung-
nahme als Gegenstandslos betrachten.“ 

Schreiben vom 05.01.2026 

„wir verweisen aufgrund des Bauschutzberei-
ches um dem Flughafen Saarbrücken auf die 
Regelungen des §§ 12 – 17 Luftverkehrsgesetz.  
Bei der Aufstellung von Luftfahrthindernissen 
wie beispielsweise Kräne könnte eine Geneh-
migung erforderlich sein.  Der Antrag für die Er-
richtung eines Luftfahrthindernisses ist bei der 
zuständigen Luftfahrtbehörde zu stellen.“ 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Unveränderte Fortführung der Planung. 

Begründung 

Öffentlicher Personennahverkehr / Barriere-
freiheit 

Die Hinweise zur derzeit nur eingeschränkt 
barrierefreien Erreichbarkeit des Plangebiets 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr 
werden zur Kenntnis genommen. 

Die ÖPNV-Erschließung des Plangebiets ist 
grundsätzlich gegeben. Die angesprochenen 
Defizite hinsichtlich der barrierefreien Ausge-
staltung von Haltestellen, Gehwegen und 
Querungsstellen betreffen die bestehende 
Verkehrsinfrastruktur und fallen in den Zu-
ständigkeitsbereich der jeweiligen Straßen- 
und ÖPNV-Aufgabenträger. Sie sind nicht Ge-
genstand verbindlicher Festsetzungen des Be-
bauungsplans. 

Die Bauleitplanung ist nicht verpflichtet, be-
stehende infrastrukturelle Mängel abschlie-
ßend zu beheben. Die Anregung wird jedoch 
für die weitere Umsetzung und Abstimmung 
mit den zuständigen Stellen zur Kenntnis ge-
nommen.  

Bauschutzbereich Flughafen Saarbrücken / 
Luftverkehrsgesetz 

Die Hinweise zum Bauschutzbereich des Flug-
hafens Saarbrücken sowie zu den Regelungen 
der §§ 12–17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
werden zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis auf mögliche luft-
verkehrsrechtliche Genehmigungspflichten, 
insbesondere für die Errichtung von Luftfahrt-
hindernissen wie Krananlagen oder hohe bau-



TÖB BBP NR. 441.16.00 
„Gewerbegebiet südlich Ensheim“ 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Seite 33 

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Beteiligung mit Schreiben vom 18.12.2025  Frist zur Stellungnahme bis 30.01.2026 

Stellungnahme: Ergebnis der Überprüfung: 

Stand: 19.02.2026 

liche Anlagen, ist bereits seit der frühzeitigen 
Beteiligung im Bebauungsplan enthalten. Die 
luftverkehrsrechtlichen Anforderungen gelten 
unabhängig von der Bauleitplanung und sind 
im Einzelfall durch die Vorhabenträger zu be-
achten. Ein zusätzlicher Regelungsbedarf im 
Bebauungsplan besteht daher nicht. 

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Ge-
werbegebiet südlich Ensheim“ wird 
unverändert fortgeführt. 

31 MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND KULTUR 
HOHENZOLLERNSTRAßE 60 
66117 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

32 NABU, NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND 
LANDESVERBAND SAARLAND E. V. 
ANTONIUSSTRAßE 18 
66822 LEBACH 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

33 OBERBERGAMT DES SAARLANDES 
AM BERGWERK REDEN 10 
66578 SCHIFFWEILER 

Keine Bedenken. 

34 REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 
FACHBEREICH 3 FD 60 
REGIONALENTWICKLUNG UND PLANUNG 
SCHLOSSPLATZ 3-5 
66119 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 12.01.2026 

„mit der E-Mail vom 18.12.2025 haben Sie den 
Regionalverband Saarbrücken als Träger der 
Flächennutzungs- und Landschaftsplanung im 
Rahmen der Aufstellung des o. g. Bebauungs-
planes um Stellungnahme gebeten. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
stellt der rechtswirksame Flächennutzungsplan 
des Regionalverbandes Saarbrücken derzeit ei-
ne „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Die 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Kein Änderungsbedarf. 

Begründung 
Die Stellungnahme des Regionalverbandes 
Saarbrücken als Träger der Regional-, Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanung wird 
zur Kenntnis genommen. 
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Landeshauptstadt Saarbrücken beabsichtigt je-
doch im Rahmen des in Aufstellung befindli-
chen, o.g. Bebauungsplanes die Festsetzung 
eines Gewerbegebietes für diesen Bereich. 

Somit ist die im künftigen Bebauungsplan vor-
gesehene Nutzung nicht aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes entwickelt. Der Be-
bauungsplan kann entgegen § 8 Abs. 2 BauGB 
nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden. 

Aus diesem Grund hat die Landeshauptstadt 
Saarbrücken mit Schreiben vom 24.07.2025 
beantragt, den Flächennutzungsplan des Regi-
onalverbandes Saarbrücken entsprechend pa-
rallel zu ändern. Das FNP-Teiländerungs-
verfahren wird derzeit durchgeführt und ist 
noch nicht abgeschlossen, weshalb zu diesem 
Zeitpunkt noch keine weitergehenden Aussa-
gen zum Ergebnis des Verfahrens getroffen 
werden können. 

Der Landschaftsplan des Regionalverbandes 
Saarbrücken stellt im Bereich des geplanten 
Bebauungsplans Nr. 441.16.00 „Gewerbegebiet 
südlich Ensheim“ der Landeshauptstadt Saar-
brücken Bestand „Erwerbslandwirtschaft“ dar. 
Zudem liegt das Plangebiet innerhalb eines ca. 
16,5 ha großen Raumes zwischen den Ortsla-
gen von Ensheim und Eschringen, der im Land-
schaftsplan als Plangebiet mit dem Ziel 
„Sicherung von Grünzäsuren und Freiraum-
verbindungen“ gekennzeichnet ist. Das Vorha-
ben der Landeshauptstadt Saarbrücken wider-
spricht somit den Zielen des Landschaftsplans. 

Entlang der Ostgrenze des Plangebietes stellt 
der Landschaftsplan das Planungsziel „Allee-
pflanzung“ dar. Das Ziel ist bereits seit mehr als 
20 Jahren durch Baumreihen entlang der Esch-
ringer- bzw. Ensheimer Straße umgesetzt. Es 
wird empfohlen, die Erhaltung dieser Baumrei-
hen und auch die Sicherung der vorhandenen 
Obstbäume und Gebüsche an den Außengren-
zen und im Inneren des Plangebietes zu prüfen 

Landschaftsplan – Erwerbslandwirtschaft und 
Grünzäsur 
Der Landschaftsplan stellt das Plangebiet als 
Fläche der Erwerbslandwirtschaft sowie als 
Bestandteil eines Bereichs mit dem Ziel „Si-
cherung von Grünzäsuren und Freiraumver-
bindungen“ dar. Diese planungsrechtliche 
Ausgangslage wurde im Rahmen der Umwelt-
prüfung und der Abwägung berücksichtigt. 

Die mit der Bauleitplanung verbundene Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
wird durch gestalterische, funktionale und 
kompensatorische Maßnahmen ausgeglichen. 
Der Bebauungsplan sieht hierzu unter ande-
rem vor: 

 eine breite Randeingrünung (P3) zur land-
schaftlichen Einbindung des Plangebiets,

 den Erhalt bzw. Ersatz bestehender Obst-
baumreihen,

 die Sicherung der bestehenden Baumrei-
he entlang der Eschringer Straße entspre-
chend dem landschaftsplanerischen Ziel
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und zu berücksichtigen. 

Ich bitte um jeweilige Zusendung weiterfüh-
render Ergebnisse des laufenden Bebauungs-
planverfahrens, die im parallelen Änderungs-
verfahren des Flächennutzungsplanes von Inte-
resse sind.“ 

„Alleepflanzung“, 
 extensive Begrünungsmaßnahmen wie

Dach- und Stellplatzbegrünung sowie
Pflanzgebote.

Durch diese Maßnahmen wird den Zielen des 
Landschaftsplans Rechnung getragen. Eine 
vollständige Aufhebung der landschaftlichen 
Zäsur zwischen den Ortsteilen Ensheim und 
Eschringen erfolgt nicht. 

Im Rahmen der Abwägung wurde dem öffent-
lichen Interesse an der Sicherung und Verbes-
serung der wohnortnahen Versorgung sowie 
an der Bereitstellung gewerblicher Bauflächen 
ein höheres Gewicht beigemessen als dem Er-
halt der landwirtschaftlichen Nutzung an die-
ser Stelle. Ein Abwägungsfehler liegt nicht vor. 

Erhalt von Gehölzstrukturen 

Der Hinweis auf die vorhandenen Baumrei-
hen, Obstbäume und Gehölzstrukturen wird 
zur Kenntnis genommen. Bestehende Gehölz-
strukturen entlang der Außengrenzen des 
Plangebiets werden – soweit technisch mög-
lich – erhalten oder gleichwertig ersetzt. Die 
entsprechenden Regelungen sind Bestandteil 
des Bebauungsplans sowie der naturschutz-
rechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung. 

Ein darüberhinausgehender Änderungsbedarf 
ergibt sich hieraus nicht. 

Weitere Abstimmung 

Der Regionalverband Saarbrücken wird im 
weiteren Verlauf des parallelen Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahrens über die re-
levanten Verfahrensschritte und Ergebnisse 
informiert. Die erforderliche Abstimmung zwi-
schen vorbereitender und verbindlicher Bau-
leitplanung wird fortgeführt. 

Beschlussvorschlag 
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Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken nimmt die Stellungnahme des Regional-
verbandes Saarbrücken zur Kenntnis. Der 
Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Gewerbegebiet 
südlich Ensheim“ wird unverändert fortge-
führt. 

35 REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 
GESUNDHEITSAMT 
STENGELSTRAßE 10-12 
66117 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

36 SAARBAHN SAAR GMBH 
HOHENZOLLERNSTRAßE 104-106 
66117 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

37 SAARFORST LANDESBETRIEB 
VON DER HEYDT 12 
66115 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

38 STADTWERKE SAARBRÜCKEN - NETZ 
SAARBRÜCKEN 
POSTFACH 10 11 43 
66011 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

39 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
POSTFACH 151150 
66041 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

40 VSE VERTEILNETZ GMBH 
HEINRICH-BÖCKING-STR. 10-14 
66121 SAARBRÜCKEN 

Keine Bedenken. 

40.2 VSE NET GMBH 
HEINRICH-BÖCKING-STR. 10-14 
66121 SAARBRÜCKEN 

Schreiben vom 19.01.2026 

„innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplanes BBP 441.16.00 „Gewerbegebiet 
südlich Ensheim" befindet sich eine uns gehö-
rende LWL-Erdkabeltrasse, die in einem 
Schutzstreifen in einer Breite von 2 m (jeweils 1 
m beiderseits der Kabeltrasse) verläuft. In die 
beigefügte Ablichtung des Lageplanes, M 

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Kein Änderungsbedarf. 

Begründung 
Die Stellungnahme der VSE NET GmbH wird 
zur Kenntnis genommen. 
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1:1000, haben wir den Verlauf der Kabeltrasse 
eingetragen. Die betroffenen Kabel stellen äu-
ßerst wichtige Daten-anbindungen dar; eine 
Beschädigung muss sich insbesondere bei Stau-
chungen oder Quetschungen nicht sofort be-
merkbar machen, sondern kann auch noch 
nach mehreren Monaten zum Ausfall der Lei-
tung mit unübersehbaren Folgen führen. 

Gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungsplans 
bestehen unsererseits keine grundsätzlichen 
Bedenken, sofern der Verlauf der Kabeltrasse 
in die Planzeichnung des Bebauungsplan-
Entwurfs eingetragen und nachstehenden Rest-
riktionen in die zugehörige Begründung über-
nommen werden: 

• Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in der
Nähe der vg. Versorgungsanlagen sind in
jedem Fall örtliche Einweisungen erforder-
lich.

• Eine Verlegung der Kabel ist grundsätzlich
möglich, bedarf aber unserer vorherigen
Zustimmung.

• Eventuell erforderliche Sicherungs-, Umle-
gungs- und Reparaturmaßnahmen gehen
zu Lasten des Verursachers.“

Ein entsprechender Hinweis zur Lage vorhan-
dener Leitungen, zur Erforderlichkeit einer 
vorherigen Leitungsauskunft und Einweisung 
vor Beginn von Bauarbeiten sowie zur Kosten-
tragung bei Sicherungs-, Umlegungs- oder Re-
paraturmaßnahmen wurden bereits nach der 
frühzeitigen Beteiligung in die Planunterlagen 
(Planzeichnung und Begründung) aufgenom-
men. 

Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme der VSE NET GmbH wird 
zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan 
Nr. 441.16.00 „Gewerbegebiet südlich Ens-
heim“ wird unverändert fortgeführt. 

41 WASSER- UND SCHIFFFAHRTSAMT 
BISMARCKSTRAßE 133 
66121 SAARBRÜCKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

42 DEUTSCHE GLASFASER 
UNTERNEHMENSGRUPPE 
AM KUHM 31 
46325 BORKEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

43 INEXIO GMBH 
AM SAARALTARM 1 
66740 SAARLOUIS 

Schreiben vom 19.01.2026 Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Kein Änderungsbedarf. 
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Begründung 
Die übermittelte Kartendarstellung wird zur 
Kenntnis genommen. Aus der Planunterlage 
ergibt sich, dass die dargestellten Leitungen 
im Bereich der Eschringer Straße bzw. östlich 
außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans Nr. 441.16.00 „Gewerbegebiet süd-
lich Ensheim“ verlaufen. 

Eine unmittelbare Betroffenheit des Plange-
biets oder der festgesetzten Bauflächen ist 
nicht gegeben. Planungsrechtliche Festset-
zungen oder zusätzliche Hinweise sind daher 
nicht erforderlich. Die Beachtung bestehender 
Leitungen im öffentlichen Straßenraum er-
folgt unabhängig davon im Rahmen der Aus-
führungs- und Genehmigungsplanung. 

Ein Abwägungs- oder Ermittlungsbedarf ergibt 
sich nicht. 

Beschlussvorschlag 
Die Planauskunft wird zur Kenntnis genom-
men. Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Ge-
werbegebiet südlich Ensheim“ wird 
unverändert fortgeführt. 

44 ERICSSON SERVICES GMBH 
PRINZENALLEE 21  
40549 DÜSSELDORF 

Keine Bedenken. 

45 TELEFONICA GERMANY GMBH & CO. OHG 
SÜDWESTPARK 38 
90449 NÜRNBERG 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

46 DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES 
BAHNHOFSPLATZ 1 
56410 MONTABAUR 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

47 ADFC Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N1 GEMEINDE GROßROSSELN 
BÜRGERMEISTER DOMINIK JOCHUM 
KLOSTERPLATZ 2 - 3 
66352 GROßROSSELN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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N2 STADT VÖLKLINGEN 
OBERBÜRGERMEISTERIN CHRISTIANE BLATT 
RATHAUSPLATZ 
66333 VÖLKLINGEN 

Keine Bedenken 

N3 STADT PÜTTLINGEN 
BÜRGERMEISTERIN DENISE KLEIN 
RATHAUSPLATZ 1 
66346 PÜTTLINGEN 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N4 GEMEINDE RIEGELSBERG 
BÜRGERMEISTER KLAUS HÄUSLE 
SAARBRÜCKER STRAßE 31 
66292 RIEGELSBERG 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N5 GEMEINDE QUIERSCHIED 
BÜRGERMEISTER LUTZ MAURER 
RATHAUSPLATZ 1 
66287 QUIERSCHIED 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N6 GEMEINDE HEUSWEILER 
BÜRGERMEISTER THOMAS REDELBERGER 
SAARBRÜCKER STRASSE 35 
66265 HEUSWEILER 

Keine Bedenken. 

N7 STADT SULZBACH 
BÜRGERMEISTER MICHAEL ADAM 
SULZBACHTALSTRAßE 81 
66280 SULZBACH/SAAR 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N8 MITTELSTADT ST. INGBERT 
OBERBÜRGERMEISTER DR. ULLI MEYER 
AM MARKT 12 
66386 ST. INGBERT 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N9 GEMEINDE MANDELBACHTAL 
BÜRGERMEISTERIN MARIA VERMEULEN 
THEO-CARLEN-PLATZ 2 
66399 MANDELBACHTAL 

Schreiben vom 28.01.2026 

„in vorgenannter Angelegenheit zeigen wir an, 
dass wir die Interessen der Gemeinde Mandel-
bachtal, Bürgermeisterin Frau Maria Vermeu-

Stellungnahme der LHS Saarbrücken 

Konsequenz 
Der Bebauungsplan wird unter Berücksichti-
gung der Reduzierung der maximal zulässigen 
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len, Theo-Carlen-Platz 2, 66399 Mandelbachtal, 
vertreten. Auf uns lautende Vollmacht liegt bei. 

Wir nehmen Bezug auf das bekannte B-
Planverfahren unserer Mandantin „Gewerbe-
gebiet nördlich Adenauerstraße“ und der dort 
vorgesehenen Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes. Aus ihren subjektiven Rechtspositio-
nen gem. § 1 Abs. 7 BauGB (Abwägungsgebot) 
und § 2 Abs. 2 BauGB (interkommunales Ab-
stimmungsgebot) heraus erhebt unsere Man-
dantin folgende Einwände gegen das 
Verfahren der Offenlage und gegen den Inhalt 
des vorliegenden Planentwurfs: 

1. erheblicher Verfahrensfehler gem. § 214
Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 BauGB

Die Offenlage wird in der maßgeblichen Veröf-
fentlichung auf der Internetplattform der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken als „frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung“ bezeichnet. 

„FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG 
UND AUSLEGUNG DER PLANABSICHTEN“ 

Vorliegend handelt es sich aber nicht um eine 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 Satz 1 BauGB als erste Phase einer Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, sondern um die förm-
liche Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB, mithin bereits die zweite und abschlie-
ßende Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Wir verweisen auf den Beteiligungsbeschluss 
(Offenlage) des Stadtrats der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken vom 09.12.2025 zu dem Be-
bauungsplanentwurf 441.16.00 
"Gewerbegebiet Südlich Ensheim" mit eindeu-
tigem Verweis auf § 3 Abs. 2 BauGB. 

Aufgrund dieser Fehlbezeichnung der Offenla-
ge wird bei den beteiligten Kreisen die Fehl-
vorstellung geweckt, dass es sich eben erst um 
eine erste frühzeitige Beteiligung handelt und 
Einwendungen gegen das Vorhaben auch noch 
zu einem späteren Zeitpunkt ohne Gefahr ei-

Verkaufsfläche auf 1.000 m² fortgeführt. 

Begründung 

Zu 1. – Angeblicher Verfahrensfehler wegen 
Fehlbezeichnung der Offenlage 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungspla-
nentwurfs erfolgte auf Grundlage des Stadt-
ratsbeschlusses vom 09.12.2025 ausdrücklich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Die maßgeblichen 
Unterlagen lagen ordnungsgemäß aus; Ort, 
Dauer und Frist zur Abgabe von Stellungnah-
men wurden bekannt gemacht. Die Öffent-
lichkeit hatte uneingeschränkt Gelegenheit, 
sich zu informieren und Stellung zu nehmen. 

Soweit in der Internetveröffentlichung eine 
missverständliche Überschrift verwendet 
worden sein sollte, begründet dies keinen er-
heblichen Verfahrensfehler im Sinne des § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. Maßgeblich ist, 
ob die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit 
tatsächlich verkürzt oder vereitelt wurden. 
Dies ist nicht der Fall. Es liegen keine Anhalts-
punkte dafür vor, dass Bürger oder Träger öf-
fentlicher Belange von der Abgabe einer 
Stellungnahme abgehalten wurden oder von 
einer Einwendungspräklusion ausgegangen 
sind. Ein beachtlicher Verfahrensmangel liegt 
daher nicht vor; eine Wiederholung der Offen-
lage ist nicht erforderlich. Da aber aufgrund 
der Verkleinerung der Verkaufsfläche (siehe 
Abwägung zur Atypik) eine erneute öffentli-
che Auslegung erfolgt, wird ein eventueller 
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ner Einwendungspräklusion erhoben werden 
könnten. Dies aber ist nach Ablauf der Ein-
wendungsfrist einer Offenlage gem. § 3 Abs. 2 
BauGB nicht mehr möglich. 

Diese Irreführung bei der Beurteilung gegebe-
ner Rechtsschutzmöglichkeiten stellt nach un-
serem Dafürhalten einen erheblichen 
Verfahrensfehler dar, welcher zwingend eine 
Wiederholung der Offenlage mit alsdann rich-
tiger Bezeichnung erfordert. 

2. Verstoß gegen § 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVO,
Verstoß gegen die verbindlichen Zielset-
zungen der Landesplanung und Verstoß
gegen das interkommunale Abstim-
mungsgebot gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 u. Satz 3 BauNVO 
gilt, dass die Ansiedlung eines großflächigen 
Einzelhandelsbetriebs, wie das vorliegende 
Vorhaben mit einer Verkaufsfläche von 1.250 
m², in einem Gewerbegebiet nicht ausgewie-
sen werden darf. Maßgeblich und zwingend ist 
vielmehr die Ausweisung in einem Sonderge-
biet „SO Sondergebiets-Einzelhandel. Eine aty-
pische Situation im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 4 
BauNVO liegt nicht vor, wozu wir uns auf die 
zutreffenden Ausführungen des Ministeriums 
für Inneres, Bauen und Sport in seiner Stel-
lungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 
18.06.2025 beziehen. So hat die Landespla-
nung völlig zutreffend festgehalten, dass das 
vorliegende Planungsvorhaben keine Anhalts-
punkte für eine atypische Situation und insbe-
sondere keine städtebauliche Atypik erkennen 
lässt. 
So ist bereits die erforderliche städtebauliche 
Integration des Standortes nicht gegeben, was 
aber unverzichtbare und verbindliche Vorgabe 
der Zielsetzung Nr. 46 des Landesentwick-
lungsplans Siedlung ist. 

Verfahrensfehler ohnehin damit geheilt. 

Zu 2. – § 11 Abs. 3 BauNVO, Landesplanung 
und städtebauliche Atypik 

Im weiteren Verfahren wird die ursprünglich 
vorgesehene maximale Verkaufsfläche über-
prüft und auf 1.000 m² reduziert, um der nah-
versorgungsbezogenen Ausrichtung des 
Vorhabens noch deutlicher Rechnung zu tra-
gen und die städtebauliche Verträglichkeit zu-
sätzlich abzusichern. 

Zutreffend ist, dass es sich bei dem geplanten 
Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche 
von bis zu ca. 1.000 m² um einen großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 
Abs. 3 BauNVO handelt und damit grundsätz-
lich die Regelvermutung schädlicher Auswir-
kungen greift. Diese Regelvermutung ist 
jedoch nach § 11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO wider-
legbar, wenn im konkreten Einzelfall Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass solche 
Auswirkungen nicht eintreten. Eine entspre-
chende Einzelfallprüfung wurde im vorliegen-
den Verfahren vorgenommen. 

Die Gemeinde gelangt im Ergebnis zu der Ein-
schätzung, dass eine städtebauliche Atypik 
vorliegt und die Regelvermutung widerlegt ist. 
Diese Atypik ergibt sich nicht aus betriebli-
chen Besonderheiten, sondern aus einer Ge-
samtwürdigung mehrerer besonderer 
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Ziel 46 (städtebauliches Integrationsgebot) 
lautet: 

„Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind 
im engen räumlich- funktionalen Zusammen-
hang mit dem zentralen- innerörtlichen Ver-
sorgungsbereich (integrierter Standort) des 
jeweiligen zentralen Ortes innerhalb des Sied-
lungszusammenhangs zu errichten. In Ober-
zentrum sowie in Mittelzentren sind 
großflächige Einzelhandelseinrichtungen auch 
in Nebenzentren zulässig, sofern sie bezüglich 
Größenordnung, Warensortiment und Einzugs-
bereich dem Versorgungsbereich des Neben-
zentrums angemessen sind und an einem 
städtebaulich integrierten Standort errichtet 
werden.“ 

Hierzu heute die Landesplanung folgendes 
festgehalten: 

„Die Lage des gewählten Standortes am südli-
chen Ortsrand von Ensheim, etwa 900 m vom 
Ortskern entfernt, weist keinerlei Bezug zum 
Ortskern auf. Anhand der beiden isoliert im 
Außenbereich befindlichen Wohngebäude, die 
sich in einem Abstand von ca. 200 m zur ge-
schlossenen Wohnbebauung „Im Wildfang“ 
auf derselben Straßenseite der „Eschringer 
Straße“ befinden, lässt sich eine städtebauliche 
Integration sicherlich nicht ableiten. Insbeson-
dere ist die fußläufige Erreichbarkeit deutlich 
erschwert und die städtebauliche Integration 
des Standortes somit nicht gegeben. Zudem 
führt die Ansiedlung des großflächigen Einzel-
handelsbetriebes am nicht integrierten Stand-
ort dazu, dass aufgrund der geringen 
Mantelbevölkerung im Einzugsbereich, dieser 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die einzige Nah-
versorgungseinrichtung im Ort bleiben wird. 
Dies verhindert dadurch eine nachhaltige, 
städtebaulich verträgliche Entwicklung im 
Ortskern von Ensheim langfristig, schränkt die 

städtebaulicher Umstände. 

Der geplante Markt ist funktional eindeutig 
auf die wohnortnahe Grundversorgung der 
Stadtteile Ensheim und Eschringen ausgerich-
tet. Der überwiegende Teil der Verkaufsfläche 
entfällt auf nahversorgungsrelevante Sorti-
mente des täglichen Bedarfs; nicht nahversor-
gungsrelevante Randsortimente sind lediglich 
in untergeordnetem Umfang vorgesehen. Eine 
betriebliche Atypik ist zwar nicht gegeben, 
dies ist jedoch nicht erforderlich, da sich die 
Atypik hier aus den städtebaulichen Rahmen-
bedingungen ergibt. 

Der prognostizierte Einzugsbereich beschränkt 
sich nahezu vollständig auf die unmittelbar 
angrenzenden Stadtteile Ensheim und Esch-
ringen. Rund 93 % des zu erwartenden Um-
satzes werden mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern dieser Stadtteile erzielt. Der Nah-
bereich bis ca. 1,5 km deckt nahezu das ge-
samte Einzugsgebiet ab. Der 
Streukundenanteil liegt bei lediglich ca. 7 % 
und ist damit für einen großflächigen Einzel-
handelsbetrieb außergewöhnlich gering. Ein 
überörtlicher Einzugsbereich oder eine Aus-
richtung auf Durchgangsverkehr, wie sie für 
nicht-atypische großflächige Einzelhandels-
standorte typisch wäre, wird damit gerade 
nicht erschlossen. 

Der Standort liegt zwar am südlichen Ortsrand 
von Ensheim, schließt jedoch unmittelbar an 
bestehende Wohngebiete an und befindet 
sich innerhalb des baulich-funktionalen Sied-
lungszusammenhangs. Die städtebauliche Si-
tuation ist durch eine langgestreckte 
Siedlungsstruktur mit fehlenden zentralen 
Flächenreserven geprägt. Eine systematische 
Prüfung alternativer Standorte hat ergeben, 
dass weder im Ortskern noch in besser inte-
grierten Lagen geeignete Flächen mit ausrei-
chender Größe zur Verfügung stehen. Der 
gewählte Standort stellt daher eine planerisch 
nachvollziehbare Ultima-Ratio-Lösung dar, um 
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zukünftige Ansiedlung weiterer Versorger in 
städtebaulich integrierten Lagen erheblich ein 
und hat zudem negative Auswirkungen auf die 
Stabilität bzw. Entwicklung zentraler Versor-
gungsbereiche in der LHS Saarbrücken und in 
den Nachbargemeinden.“ (Unterstreichung d. 
U.) 

Diese zutreffenden Ausführungen machen wir 
uns vorliegend zu eigen. 

Die Landesplanung hat ferner festgehalten, 
dass die vorliegende Planung auch gegen die 
weiteren verbindlichen Ziele des Landesent-
wicklungsplans Siedlung gem. Ziffer 42 (Kon-
zentrationsgebot), Ziffer 44 (Kongruenzgebot) 
und Ziffer 45 (Beeinträchtigungsgebot) ver-
stößt. Dies wird auch vorliegend eingewendet. 

Diese Ziele lauten wie folgt: 

Ziffer 42 (Konzentrationsgebot) 

„Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im 
Sinne des 11 Abs.3 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) sind nur im Oberzentrum sowie in 
den Mittel- und Grundzentren zulässig (Kon-
zentrationsgebot). In Ausnahmefällen sind 
großflächige Einzelhandelseinrichtungen auch 
nicht-zentralen Gemeindeteilen zulässig, wenn 
dies nach den raumstrukturellen Gegebenhei-
ten zur Sicherung der wohnortnahen, örtlichen 
Grundversorgung dient und eine entsprechen-
de Mantelbevölkerung, d. h.  die für die Auslas-
tung der großflächigen 
Einzelhandelseinrichtungen erforderliche Be-
völkerungszahl, vorhanden ist. Über die Aus-
nahmeerforderlichkeit sowie Standort und 
Umfang der Einzelhandelsansiedlung, -
erweiterung oder -änderung entscheidet die 
Landesplanungsbehörde.“ 
(Unterstreichung des relevanten Verstoßes d. 
U) 

die angestrebte Verbesserung der Nahversor-
gung tatsächlich realisieren zu können. Der 
Markt übernimmt zugleich eine Scharnier-
funktion zwischen den räumlich getrennten 
Stadtteilen Ensheim und Eschringen und 
schließt eine identifizierte Versorgungslücke. 

Vor diesem Hintergrund ist auch das städte-
bauliche Integrationsgebot des Landesent-
wicklungsplans Siedlung (Ziel 46) gewahrt. 
Dieses verlangt keinen zwingenden Zentrum-
standort, sondern einen engen räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit dem Ort. Ein 
solcher Zusammenhang ist hier gegeben, da 
der Markt an bestehende Wohnbebauung an-
bindet, der Versorgung der ansässigen Bevöl-
kerung dient und keine eigenständige, vom 
Ort losgelöste Versorgungsstruktur begrün-
det. 

Ein Verstoß gegen das Konzentrationsgebot 
(Ziel 42 LEP Siedlung) liegt ebenfalls nicht vor. 
Ensheim ist als Teil der Landeshauptstadt 
Saarbrücken dem Oberzentrum zuzuordnen. 
Die Ansiedlung dient der Sicherung der örtli-
chen Grundversorgung innerhalb dieses zent-
ralörtlichen Systems und bleibt in Umfang und 
Funktion auf den lokalen Bedarf beschränkt. 
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Ziel 44 (Kongruenzgebot) 

„Großflächige Einzelhandelseinrichtungen 
müssen sich bezüglich Größenordnung und 
Warensortiment funktional in die vorgegebene 
zentralörtliche Versorgungsstruktur einfügen. 
Der Einzugsbereich der entsprechenden Einzel-
handelseinrichtung darf den Verpflichtungsbe-
reich des betreffenden zentralen Ortes nicht 
wesentlich überschreiten. Dies ist vom Pla-
nungsträger entsprechend nachzuweisen.“ 
(Unterstreichung des relevanten Verstoßes d. 
U) 

Ziel 45 (Beeinträchtigungsverbot) 

„Neuansiedlungen, Erweiterungen bzw. Nut-
zungsänderungen großflächiger Einzelhandels-
einrichtungen dürfen das Zentrale-Orte-Gefüge 
des Landes sowie die Funktionsfähigkeit des 
jeweiligen zentralen, innerörtlichen Versor-
gungsbereiches des zentralen Ortes (Standort-
gemeinde) sowie der benachbarten zentralen 
Orte (Nachbargemeinden) nicht beeinträchti-
gen. Dies gilt insbesondere für solche 
Standortgemeinden, in denen der Erfolg von 
städtebaulichen Maßnahmen zur funktionalen 
Stärkung oder Stabilisierung von Stadt und 
Ortskernen infrage gestellt wird, z.B. bei städ-
tebaulichen Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen, Stadt- und 
Dorferneuerungsmaßnahmen“. 
(Unterstreichung des relevanten Verstoßes d. 

U.) 

Auch das Kongruenzgebot (Ziel 44 LEP Sied-
lung) ist eingehalten. Größenordnung, Sorti-
mentsstruktur und Einzugsbereich des 
Marktes sind auf den Versorgungsauftrag für 
Ensheim und Eschringen abgestimmt und 
überschreiten den Verpflichtungsbereich 
nicht. 

Ein Verstoß gegen das Beeinträchtigungsver-
bot (Ziel 45 LEP Siedlung) ist nicht festzustel-
len. Weder zentrale Versorgungsbereiche 
innerhalb der Landeshauptstadt Saarbrücken 
noch solche in benachbarten Gemeinden 
werden in ihrer Funktionsfähigkeit beein-
trächtigt. Die prognostizierten Umsatzumver-
teilungen bewegen sich durchweg im 
wettbewerblich üblichen, nicht schädlichen 
Bereich und resultieren überwiegend aus der 
Rückholung bislang abfließender Kaufkraft. 

Durch die Reduzierung der maximal zulässigen 
Verkaufsfläche auf 1.000 m² verringern sich 
die absoluten Umsatzumverteilungen gegen-
über der ursprünglichen Betrachtung zusätz-
lich. Auch unter Berücksichtigung kumulativer 
Effekte erreichen die prognostizierten Umver-
teilungsquoten keine Größenordnung, bei der 
regelmäßig von schädlichen städtebaulichen 
Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauN-
VO auszugehen wäre. 

Abweichende fachliche Einschätzungen ein-
zelner Stellen wurden im Verfahren zur 
Kenntnis genommen und in die Abwägung 
eingestellt. Sie vermögen jedoch angesichts 
der vorliegenden Untersuchungen und der 
besonderen siedlungsstrukturellen Situation 
nicht durchzugreifen. Die Stadt ist im Rahmen 
ihrer Planungshoheit befugt, die landesplane-



TÖB BBP NR. 441.16.00 
„Gewerbegebiet südlich Ensheim“ 

Landeshauptstadt Saarbrücken 

Seite 45 

Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Beteiligung mit Schreiben vom 18.12.2025  Frist zur Stellungnahme bis 30.01.2026 

Stellungnahme: Ergebnis der Überprüfung: 

Stand: 19.02.2026 

Hierzu hat die Landesplanung im Rahmen ihrer 
fachlichen Kompetenz völlig zutreffend festge-
halten: 

„Nach hiesiger Auffassung ist es aufgrund der 
räumlichen Nähe zur L107, die u.a. die direkte 
Straßenverbindung der Gemeinde Mandel-
bachtal (Grundzentrum) zur LHS Saarbrücken 
(Oberzentrum) darstellt, sehr wahrscheinlich, 
dass Bewohner aus der Gemeinde Mandel-
bachtal, die aktuell über keinerlei relevante 
Nahversorgung in den beiden zentralen Orts-
teilen Ommersheim und Ormesheim verfügt, 
den Vorhabenstandort ansteuern werden und 
damit nicht unerhebliche Kaufkraft aus der 
Nachbargemeinde umgelenkt wird. Damit hat 
die geplante Ansiedlung in der vorgesehenen 
Größenordnung durchaus Auswirkungen so-
wohl auf den zentralen Versorgungsbereich der 
Nachbargemeinde Mandelbachtal, mindestens 
in der Art, dass dortige Ansiedlungsbemühun-
gen zusätzlich erschwert werden. Zudem erge-
ben sich i. S. d. in der Auswirkungsanalyse 
zitierten „Leitfadens zum Umgang mit§ 11 Abs. 
3 BauNVO in Bezug auf Betriebe des Lebens-
mittelhandels (Fachkommission Städtebau; 
Stand 28.09.2017)“ sowie im Hinblick auf§ 11 
Abs. 3 Satz 2 BauNVO damit nachteilige Aus-
wirkungen auf die Nahversorgung der Bevölke-
rung in der Gemeinde Mandelbachtal 
(insbesondere für nicht motorisierte Bevölke-
rungsgruppen).“ 

Diese zutreffenden Ausführungen machen wir 
uns vorliegend zu eigen. Ferner hat die Lan-
desplanung in diesem Zusammenhang festge-

rischen Zielsetzungen anhand des konkreten 
Einzelfalls auszulegen und zu bewerten. 

In der Gesamtabwägung überwiegt das öf-
fentliche Interesse an der Sicherung einer leis-
tungsfähigen, wohnortnahen Grund-
versorgung die vorgetragenen gegenläufigen 
Belange. 

Zu den geltend gemachten Auswirkungen auf 
die Planung in Ormesheim 

Die vorgebrachten wirtschaftlichen Interessen 
der Vorhabenträgerin in der Nachbargemein-
de Mandelbachtal stellen keinen abwägungs-
relevanten Belang dar, der eine Unterlassung 
der Planung erzwingen könnte. Das Abwä-
gungsgebot schützt nicht vor wirtschaftlicher 
Konkurrenz, sondern vor städtebaulich rele-
vanten Beeinträchtigungen. 

Eine interkommunale Abstimmung im Sinne 
des § 2 Abs. 2 BauGB ist erfolgt. Die Gemeinde 
Mandelbachtal sowie die zuständigen Träger 
öffentlicher Belange wurden beteiligt. Die vor-
liegenden Stellungnahmen, einschließlich der 
Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
und der Landesplanung, wurden in den Abwä-
gungsprozess eingestellt. Eine darüber hin-
ausgehende Verpflichtung, auf die konkrete 
Investitionsabsicht eines privaten Vorhaben-
trägers in einer Nachbargemeinde planerisch 
Rücksicht zu nehmen oder die eigene Planung 
zurückzustellen, besteht nicht. 

Die Wirkungsanalyse kommt zu dem Ergebnis, 
dass keine schädlichen Auswirkungen auf 
zentrale Versorgungsbereiche in Nachbarge-
meinden zu erwarten sind. Die gegenteilige 
Einschätzung der Einwender stellt eine abwei-
chende Prognose dar, begründet jedoch kei-
nen Abwägungsfehler. 

Die aktualisierte Auswirkungsanalyse unter 
Berücksichtigung der reduzierten Verkaufsflä-
che bestätigt dieses Ergebnis und weist gerin-
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halten: 

„Eine Übereinstimmung des Vorhabens mit 
diesen kumulativ zu erfüllenden Voraussetzun-
gen ist anhand der vorgelegten Unterlagen 
nicht zu erkennen, da es sich bei dem Standort 
des als großflächiger Einzelhandelsbetrieb kon-
zipierten Vorhabens um keinen integrierten 
Standort i. S. d. Ziffer 46 des Landesentwick-
lungsplanes (LEP), Teilabschnitt „Siedlung“ 
handelt. Auch im aktuellen städtebaulichen 
Entwicklungskonzept der LHS Saarbrücken i. d. 
F. des Stadtratsbeschlusses vom 07.05.2024
sowie im Einzelhandelskonzept aus dem Jahre
2023 ist der Vorhabenstandort weder als zent-
raler Versorgungsbereich noch als Nebenzent-
rum festgelegt. Damit verstößt das Vorhaben 
bereits ohne weitere Prüfung erkennbar gegen 
landesplanerische Zielfestlegungen und ist 
damit nicht zustimmungsfähig. 
Von der Planung ist deshalb Abstand zu neh-
men.“ 
(Unterstreichung d. U.) 

Noch eindeutiger kann eine Bewertung von 
Seiten der Landesplanung nicht ausfallen. 

In diesem Zusammenhang ist dann auch die 
Stellungnahme der IHK Saarland gemäß 
Schreiben vom 26.05.2025 im Rahmen der 
Trägerbeteiligung beachtlich. Die IHK Saarland 
weist in ihrer Stellungnahme völlig zutreffend 
darauf hin, dass eine interkommunale Ab-
stimmung zu dem Planvorhaben der Gemein-
de Mandelbachtal „Gewerbegebiet nördlich 
der Adenauerstraße" gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
erforderlich ist. 

Diese erforderliche interkommunale Abstim-
mung mit den bekannten Planungen der Ge-
meinde Mandelbachtal (vgl. hierzu auch 
BVerwG, Urteil vom 15.12.1989, 4 C 36/86, Rn. 
33 der Entscheidungsgründe und Urteil vom 
01.08.2002, 4 C 5/01, Rn. 22 der Entschei-
dungsgründe) lässt aber die vorliegende Pla-
nung nicht erkennen. In der Begründung zum 

gere absolute Umsatzumverteilungen aus als 
in der ursprünglichen Betrachtung. 

Gesamtbewertung 
Die Einwendungen wurden umfassend ge-
prüft. Weder aus verfahrensrechtlicher noch 
aus materiell-rechtlicher Sicht ergeben sich 
durchgreifende Gründe, die Planung aufzuge-
ben Die zwischenzeitlich vorgenommene Re-
duzierung der maximal zulässigen 
Verkaufsfläche auf 1.000 m² verstärkt die 
städtebauliche Einordnung als nahversor-
gungsorientiertes, atypisches Vorhaben zu-
sätzlich. Die mit dem Bebauungsplan 
verfolgten öffentlichen Belange der Sicherung 
einer leistungsfähigen, wohnortnahen Grund-
versorgung überwiegen die vorgetragenen 
wirtschaftlichen Interessen der Einwenderin. 

Der Hinweis auf das interkommunale Ab-
stimmungsgebot gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
wird zur Kenntnis genommen. Die Landes-
hauptstadt Saarbrücken hat die Gemeinde 
Mandelbachtal im Rahmen des Bauleitplan-
verfahrens ordnungsgemäß und wiederholt 
beteiligt. Die Gemeinde Mandelbachtal wurde 
sowohl im frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
als auch im Verfahren der öffentlichen Ausle-
gung formell angeschrieben und hatte jeweils 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Damit wurde dem interkommunalen Abstim-
mungsgebot in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
entsprochen. § 2 Abs. 2 BauGB verlangt keine 
Zustimmung der Nachbargemeinde, sondern 
eine frühzeitige Information und die Möglich-
keit, eigene Belange in das Verfahren einzu-
bringen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 
Inhaltlich wurde die Planung in der Nachbar-
gemeinde Mandelbachtal im Rahmen der Ein-
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B-Plan-Entwurf ist zu diesem Punkt nichts an-
geführt. Auch die Auswirkungsanalyse der
GMA vom 18.02.2025 lässt Ausführungen hier-
zu vermissen. Schließlich wird die Stellung-
nahme und der Hinweis der IHK von dem
Entwurfsplaner lediglich dahingehend kom-
mentiert, dass zu dem Vorhaben in der Nach-
bargemeinde Mandelbachtal (Ortsteil
Ormesheim) „keine unmittelbare Kollision“
bestünde. Dies aber wird von der Landespla-
nung in ihrer Stellungnahme gerade gegentei-
lig gesehen. Der vorliegende B-Plan Entwurf
hätte sich daher zwingend mit möglichen
Wechselwirkungen zu der Planung der Ge-
meinde Mandelbachtal auseinandersetzen und
in den Abwägungsprozess einstellen müssen.

Wir erbitten Stellungnahme zu den erhobenen 
Einwendungen bis zum 23.02.2026.“ 

zelhandels- und Wirkungsanalyse berücksich-
tigt. Die gutachterlichen Untersuchungen 
kommen zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben 
in Ensheim überwiegend auf den lokalen Ver-
sorgungsbereich ausgerichtet ist und keine 
schädlichen Auswirkungen auf Versorgungs-
strukturen in der Nachbargemeinde auslöst. 
Die Einschätzung, es bestehe „keine unmittel-
bare Kollision“, stellt dabei keine Verneinung 
jeglicher Wechselwirkungen dar, sondern das 
fachgutachterlich begründete Ergebnis, dass 
relevante negative Auswirkungen im Sinne 
des § 2 Abs. 2 BauGB nicht zu erwarten sind. 

Abweichende fachliche Bewertungen einzel-
ner Stellen, insbesondere der Landesplanung, 
wurden zur Kenntnis genommen und in die 
Abwägung eingestellt. Sie führen jedoch nicht 
zu der Annahme eines Abwägungsausfalls o-
der -defizits. Eine weitergehende oder vertief-
te Abstimmung ist bauleitplanerisch nicht 
zwingend erforderlich, solange – wie hier – 
eine ordnungsgemäße Beteiligung erfolgt ist 
und schädliche interkommunale Auswirkun-
gen fachlich ausgeschlossen werden können. 

Ein Verstoß gegen das interkommunale Ab-
stimmungsgebot liegt daher nicht vor 

Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrü-
cken beschließt: 

1. Die Stellungnahme der Gemeinde Man-
delbachtal wird zur Kenntnis genommen
und in die Abwägung eingestellt.

2. Der Bebauungsplan Nr. 441.16.00 „Ge-
werbegebiet südlich Ensheim“ wird unter
Berücksichtigung der Reduzierung der
maximal zulässigen Verkaufsfläche des
Lebensmittelmarktes auf 1.000 m² fortge-
führt.

3. Die textliche Festsetzung zur Art der bau-
lichen Nutzung wird entsprechend ange-
passt, indem die maximal zulässige
Verkaufsfläche für den Lebensmittelvoll-
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sortimenter verbindlich auf 1.000 m² be-
grenzt wird. 

4. Die Begründung wird redaktionell fortge-
schrieben und an die aktualisierte Aus-
wirkungsanalyse (Stand 12.02.2026)
angepasst, insbesondere zur Darstellung
der reduzierten Verkaufsfläche, der hie-
raus resultierenden geringeren Um-
satzumverteilungen sowie der Bewertung
im Hinblick auf die Ziele 41 bis 46 LEP
Siedlung und den Atypiknachweis nach §
11 Abs. 3 Satz 4 BauNVO.

Im Übrigen bleiben die Festsetzungen des Be-
bauungsplans unverändert. 

N10 GEMEINDE KLEINBLITTERSDORF 
BÜRGERMEISTER RAINER LANG 
RATHAUSSTR. 16-18 
66271 KLEINBLITTERSDORF 

Keine Bedenken. 

N11 PREFECTURE DE MOSELLE 
9, PLACE DE LA PREFECTURE 
57034 METZ  
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N12 MAIRIE DE GROSBLIEDERSTROFF 
2, RUE DE LA MONTAGNE 
57520 GROSBLIEDERSTROFF 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N13 MARIE D'ALSTING 
PLACE DE LA MAIRIE 
57515 ALSTING 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N14 MAIRIE DE SPICHEREN 
PLACE DE LA CHARENTE 
57350 SPICHEREN 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N15 LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION FORBACH 
110, RUE DES MOULINS 
57608 FORBACH CEDEX 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 
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N16 MAIRIE DE STIRING-WENDEL 
27, RUE ST. MAURICE 
57350 STIRING-WENDEL 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N17 ALEXANDRE CASSARO FORBACH 
AVENUE SAINT-REMY 
57600 FORBACH 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N18 MAIRIE DE SCHOENECK 
AU PARC 
57350 SCHOENECK 
FRANCE 

Eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

N19 MAIRIE DE PETITE-ROSELLE 
18 RUE DE L'EGLISE 
57540 PETITE-ROSELLE 
FRANCE 

Keine Bedenken. 


